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Björn Marnau 

 

Die Verfolgung von männlichen Homosexuellen 

 

im Landgerichtsbezirk Itzehoe 1937 - 1945 

 

1. Dürftige Quellenlage 

 

Das Schicksal von Steinburger Antifa-
schisten, die - seien es Sozialdemokraten, 

 

seien es Kommunisten gewesen - im 

 

„Dritten Reich" verfolgt, in Konzentra-

tionslager verschleppt und auch ermor-
det wurden, ist seit mehreren Jahren - 

 

zumindest leidlich und in groben Zügen 

 

- bekannt.' Kein Wort wurde bisher 

 

über eine andere Gruppe von Menschen 

 

verloren, die vielfach ein ähnliches 

 

Schicksal erlitten, und zwar auch bei 

 

uns: Homosexuelle.2 

 

Daß sich niemand ihres Leidens in 

 

den Jahren 1933 bis 1945 annahm, mag 

 

vielfältige Ursachen haben. Handelte es 

 

sich hier doch um ein vermeintlich 

 

„schlüpfriges" Thema, das auch heute 

 

noch weit davon entfernt ist, völlig ent-
tabuiert zu sein, und waren doch die 

 

„175er", wie sie im Volksmund nach 

 

dem die Homosexualität unter Strafe 

 

stellenden Paragraphen hießen, nicht 

 

nur in der NS-Zeit Verfolgte, sondern 

 

schon lange zuvor und noch mehrere 

 

Jahrzehnte danach in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Erst 1969 sollte die 

 

Homosexualität entkriminalisiert werden, 

 

und erst weitere 25 Jahre später erfuh-
ren Homosexuelle in Deutschland eine 

 

völlige strafrechtliche Gleichstellung. 

 

1951 urteilte der Bundesgerichtshof, 

 

daß der §175 in seiner 1935 in das 

 

StGB aufgenommenen Fassung keine 

 

typisch nationalsozialistische Vorschrift 

 

sei. Auch die Gerichte kehrten in ihrer 

 

Spruchpraxis nicht zur Rechtsprechung 

 

des Reichsgerichts vor 1935 zurück, 

 

sondern folgten der im folgenden anzu-

sprechenden Auslegung des Paragra-
phen, wie sie sich im letzten Jahrzehnt 

 

der NS-Herrschaft durchgesetzt hatte. 

 

Die Zahlen der nach §175 in der Bun-

desrepublik jährlich Verurteilten über-

stiegen nicht nur die Werte für das wil-
helminischen Kaiserreich und die Wei-
marer Republik, sondern lagen auch 

 

höher als in den ersten Jahren der 

 

nationalsozialistischen Ära.3 

 

Dennoch erscheint es aus dreierlei 

 

Gründen angemessen, im Kontext natio-
nalsozialistischer Verfolgung auch den 

 

Kampf gegen die Homosexuellen zu 

 

thematisieren. Die schon 1933 begin-
nende Intensivierung der Strafverfol-

gung bedeutete eine Verschärfung des 

 

Kampfes gegen die Homosexualität in 

 

quantitativer Hinsicht. Daneben ist 

 

ferner eine qualitative Verschärfung zu 

 

beobachten, die sich in einer Abnahme 

 

der Freisprüche und Verurteilungen zu 

 

Geldstrafen bei gleichzeitiger Zunahme 

 

von Gefängnis- und Zuchthausstrafen 

 

äußerte.4 Besondere Härten, die weder 

 

vor 1933 noch nach 1945 eine Ent-

sprechung fmden, waren rechtswidrige 

 

Maßnahmen gegen Homosexuelle, ins-
besondere die Einweisung in ein Kon-

zentrationslager im Zusammenhang mit 

 

normalem Strafvollzug und auch ohne 

 

diesen Zusammenhang.5 Im konkreten 

 

Fall verlangt es die Aktenüberlieferung, 

 

gerade auf diese NS-typische Qualifi-
zierung der Homosexuellenverfolgung 

 

ein besonderes Gewicht zu legen. 
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Seit den 1970er Jahren liegen mehre-
re umfangreiche Arbeiten vor, die sich 

 

mit der Verfolgung Homosexueller in 

 

Deutschland durch die Nationalsoziali-
sten beschäftigen. Für Schleswig-Hol-
stein oder einzelne Städte des nördlich-
sten Bundeslandes fehlt es jedoch noch 

 

immer an einschlägiger Literatur.6 Das 

 

mag u.a. auch mit der Quellenlage zu 

 

tun haben, die beispielsweise für den 

 

Kreis Steinburg schlecht ist. Im Landes-
archiv Schleswig sind mehrere Dutzend 

 

Strafakten archiviert, die Strafverfahren 

 

über Sexualdelikte vor dem Itzehoer 

 

Landgericht in den Jahren 1937 - 1945 

 

behandeln. 

 

Von diesen Verfahren wiederum fan-
den ganze acht wegen Vergehen gegen 

 

§175 StGB, davon zwei gegen §175a 

 

StGB statt. Die Erhaltung von vier die-
ser Akten ist vermutlich ihrer Keim-
zeichnung als „Forschungssache" zu 

 

verdanken. Eine derartig geringe Fall-
zahl macht jede induktive Arbeitsweise 

 

unmöglich, läßt keine Ableitung verall-

gemeinernder Schlüsse zum Beispiel 

 

auf die Strategien der Strafverfolgungs-
organe und Polizeibehörden im schles-

wig-holsteinischen Raum zu, wie sie 

 

Hans-Christian Lassen angesichts eines 

 

Bestandes von allein 268 Akten zu 

 

§§175, 175a StGB-Verfahren nur für 

 

das Jahr 1938 für Hamburg ziehen 

 

konnte.7 

 

Erfreulich ist, daß die wenigen vorlie-
genden Verfahren ein relativ vielfältiges 

 

Spektrum abdecken, was den Verfah-

renszeitpunkt und die Höhe des Straf-
maßes wie auch die soziale Herkunft 

 

der Beklagten und deren späteres Schick-
sal anbelangt. Insofern soll im Folgen-
den versucht werden, die einzelnen 

 

Verfahren in die allgemeine Verfolgungs-
praxis des NS-Regimes einzuordnen 

 

und zu bewerten. Ergänzend soll auf 

 

der Grundlage von Prozeß-Berichten in 

 

der zeitgenössischen lokalen Presse ein 

 

grober Überblick über die Quantität der 

 

Verfolgung im Kreis Steinburg gewon-
nen werden, denn eines kann aufgrund 

 

der Presseberichterstattung als sicher 

 

gelten: die überlieferten Verfahren ' stel-
len nur die Spitze eines Eisberges dar. 

 

Allerdings kann auch hier aufgrund der 

 

nur sehr rudimentären Informationen in 

 

den einzelnen Zeitungsartikeln kein An-
spruch auf eine umfassende statistische 

 

Repräsentativität erhoben werden. 

 

2. Die Lage der Homosexuellen vor 1933 

 

Als im März 1994 der §175 des deut-
schen Strafgesetzbuches aufgehoben wur-

de, ging damit eine Tradition jahrhunder-
telanger Kriminalisierung homosexueller 

 

Männer zuende. Seit dem 4. Jahrhundert 

 

stand in fast allen christlichen Staaten 

 

auf gleichgeschlechtliche Betätigung, 

 

häufig auch unter Frauen, die Todesstra-
fe.8 Ausgetilgt werden sollten alle mit 

 

dem Bibelwort „Seid fruchtbar und meh-
ret Euch" unvereinbaren Sexualpraktiken. 

 

Erst mit dem ausgehenden 18. Jahr-

hundert begannen sich im Gefolge der 

 

Aufklärung moderatere Strafen durch-
zusetzen. Der französische „Code Na-

poleon" aus dem Jahre 1810 legalisierte 

 

als Ergebnis der Französischen Revolu-
tion erstmals in der Geschichte der 

 

Neuzeit die Homosexualität. In Bayern 

 

folgte der Abschaffung der Todesstrafe 

 

1813 sogar die völlige Straflosigkeit der 

 

Homosexualität. 

 

Das Norddeutsche Strafgesetzbuch 

 

von 1870 faßte als erstes deutsches Ge-
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setzbuch die Kriminalisierung der Homo-
sexualität in jenen §1759, der in veränder-
ter und reformierter Form bis zum Jahr 

 

1994 in der Bundesrepublik Deutsch-
land fortbestand. Mit der Reichseinigung 

 

1871 trat der §175 StGB in Kraft-nach 

 

mehr als einem halben Jahrhundert, in 

 

dem die Homosexualität in einigen 

 

deutschen Staaten völlig straflos war. Als 

 

strafbar galten auf Reichsebene bald nur 

 

„beischlafsähnliche Handlungen", wobei 

 

als beischlafähnlich angesehen wurde, 

 

was „auf Befriedigung der Ge-
schlechtslust in analoger Weise gerich-
tet ist, wie sie in naturgemäßer Weise 

 

zwischen Personen verschiedenen Ge-
schlechts erfolgt.itto 

 

In der richterlichen Praxis verursachte 

 

die Anwendung des §175 aber einige 

 

Schwierigkeit, da sich die Angeklagten 

 

durch entsprechend abgestimmte Aus-

sagen vor dem Gefängnis zu schützen 

 

vermochten. So überschritt die Anzahl 

 

der Verurteilungen vor der Jahrhundert-
wende selten die Zahl von 500 jährlich. 

 

Mit der Weimarer Republik begann 

 

für die deutschen Homosexuellen eine 

 

Epoche, deren demokratische Verfas-

sung ihnen erstmals grundlegende bür-

gerliche Rechte zugestand, wenngleich 

 

die Verurteilungen nach §175 im Ver-

gleich zum Kaiserreich durchschnittlich 

 

höher waren. Hatten sie in den ersten 

 

Jahren der Republik noch durchschnitt-
lich unter 500 gelegen, so pendelten sie 

 

sich bis zu ihrem Ende bei etwa 800 

 

Verurteilungen jährlich ein. Die homo-
sexuelle Minderheit machte von den 

 

demokratischen Rechten eifrig Gebrauch. 

 

Schon 1919 bildeten sich in mehreren 

 

Großstädten sogenannte „Freundschafts-
vereine", die Zahl homosexueller Zeit-
schriften wuchs ständig, in nahezu jeder 

 

Großstadt eröffneten einschlägige Knei-

pen und Bars, und überall in der Szene 

 

wurde intensiv gefeiert." Auch Litera-
tur und Film nahmen sich des Themas 

 

Homosexualität an. 

 

Die schon um die Jahrhundertwende 

 

entstandene Sexualwissenschaft konso-
lidierte sich und strebte in ihren prak-
tischen Forderungen vor allem nach ei-
ner Legalisierung, nach einem Mutter-

schutzgesetz, der Liberalisierung des 

 

Eherechts sowie der Aufhebung des 

 

Homosexuellen-Paragraphen. Wenn es 

 

der Reformbewegung Ende der 1920er 

 

Jahre auch nicht gelang, den §175 abzu-
schaffen, so konnte sie wenigstens eine 

 

Verschärfung, wie sie besonders die 

 

Rechts-Parteien DNVP und NSDAP 

 

forderten, verhindern. 

 

3. Der § 175 im Dienst der NS-Bevölkerungspolitik 

 

Als die Nationalsozialisten im Januar 

 

1933 die Macht antraten, begann für die 

 

deutschen Homosexuellen eine Epoche, 

 

die sie wenige Jahre später in ihrer 

 

Emanzipation um Jahrhunderte zurück-
werfen sollte. Die nationalsozialistische 

 

Ideologie betrachtete die Homosexuali-
tät vor allem in bevölkerungspoliti-
schem Kontext. Bevölkerungs- und fa-

milienpolitische Maßnahmen sollten die 

 

Menschenproduktion und ihren sozialen 

 

Rahmen sichern. 

 

So muß die Neufassung des §175 im 

 

Kontext von Junggesellensteuer und Mut-

terkreuzen, großzügig gewährten Ehe-
standsdarlehen und Kindergeld und ei-
ner verschärften Anwendung des §218 

 

StGB, der die Abtreibung unter Strafe 

 

stellte, gesehen werden. Hans-Georg 

 

Stümke charakterisiert prägnant den 
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Wandel, der die Verfolgung in der NS-
Zeit von früheren Epochen abhebt: 

 

„Was die Zeit des Dritten Reichs her-
vorhebt, ist die terroristische Überstei-

gerung unter einem rigiden Primat der 

 

'Menschenproduktion' auf rassenhygie-
nischer Grundlage und dem Willen zu 

 

einer 'Endlösung' der Homosexuellen-

Frage. Da Homosexuelle in der bürger-
lichen Sexualideologie prinzipiell als 

 

'Kranke und Kriminelle' angesehen wur-
den, erlitten sie im Rahmen jenes Pri-
mats das gleiche Schicksal wie alle 

 

jene, die aus dem Muster der Rassen-
züchtungsmoral herausfielen. Die Über-
steigerung der traditionellen Fortpflan-
zungsmoral zur Zuchtmoral bestimmte 

 

das typisch Nationalsozialistische an 

 

der Homosexuellen-Verfolgung in der 

 

Zeit von 1933 bis 1945."12 

 

Am 30. Juni 1934 liquidierte Hitler 

 

unter dem Vorwand einer drohenden 

 

Gefahr der Machtübernahme durch 

 

„krankhafte Individuen" die SA-Spitze, 

 

nachdem Röhm seine Gedanken über 

 

eine „Zweite Revolution" laut ausge-
sprochen hatte. Am 24. Oktober 1934 

 

sandte die Geheime Staatspolizei an 

 

alle deutschen Polizeidienststellen ein 

 

verschlüsseltes Rundtelegramm, das den 

 

Auftrag zur Anfertigung einer namentli-
chen Liste sämtlicher Personen enthielt, 

 

die sich irgendwie homosexuell betätigt 

 

hatten. Diese Anordnung war der Aus-
löser für das „Sonderdezernat Homose-

4. Die homosexuelle „Szene" 

 

Eine homosexuelle Subkultur, wie es 

 

sie schon vor dem Ersten Weltkrieg und 

 

insbesondere in der Weimarer Republik 

 

in den großstädtischen Metropolen gab, 

 

ließ sich auch für einige Städte in 

 

Schleswig-Holstein nachweisen. In Lü-

xualität", das Ende Oktober 1934 seine 

 

Arbeit aufnahm. 

 

Während die Röhm-Morde das Volk 

 

propagandistisch auf eine Verschärfung 

 

des §175 vorbereitet hatten, schuf das 

 

Jahr 1935 die juristischen und organi-
satorischen Voraussetzungen für eine 

 

systematische Verfolgung Homosexu-
eller auf Reichsebene. Das „Gesetz zur 

 

Änderung des Strafgesetzbuches vom 

 

28.6.1935", das am 1. September 1935 

 

in Kraft trat, erweiterte den §175 dahin-

gehend, daß nunmehr eine Handlung, 

 

„die das geschlechtliche Scham- und 

 

Sittlichkeitsgefühl der Allgemeinheit ver-
letzt und bestimmt ist, eigene oder 

 

fremde Geschlechtslust zu erregen"13, 

 

für die Erfüllung des Straftatbestandes 

 

genügte. „Ausdrücklich betont das 

 

Reichsgericht, ,die neue Fassunge dient 

 

dem Zwecke, die Betätigung gleichge-
schlechtlicher Anlagen bei Männern auf 

 

einer breiteren Grundlage zu bekäm-
pfen, um so die Volksgesundheit wirk-
samer als bisher zu schützen."4 Er-
gänzt wurde das Gesetz durch §175a 

 

(schwere Unzucht). Am 10. Oktober 

 

1936 schließlich unterzeichnete Heyd-
rich im Auftrage Himmlers das Grün-
dungsdokument für die „Reichszentrale 

 

zur Bekämpfung der Homosexualität 

 

und der Abtreibung", mit deren Ein-

richtung das staatliche Verfolgungs-
instrumentarium seinen Höhepunkt und 

 

vorläufigen Abschluß erreichte. 

 

beck gab es bis mindestens 1937 das 

 

„männliche Lokal" „Eldorado" 15, und in 

 

Kiel trafen sich Homosexuelle bei 

 

„Mutter Götsch" im „Grogkeller" in der 

 

Schuhmacherstraße16 oder in dem Ma-
trosenlokal „Zum Derflinger" in der 
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Abb. I: Im „Grogkeller" bei „Mutter Göttsch" in der Schumacherstraße trafen sich 

 

in einem Hinterzimmer bis Mitte der 1930er Jahre Kieler Homosexuelle 

 

Wik.17 In Kiel fanden Schwule auch über 

 

sogenannte „Klappen", öffentliche Be-
dürfnisanstalten für Männer, Kontakt. 

 

Die berühmtesten „Klappen" befanden 

 

sich schon vor dem Krieg im Schreven-

park, aber auch am Exerzierplatz, unter 

 

der Gablenzbrücke oder in der Mayer-
straße am Rondeel. In den „Klappen" 

 

selber passierte allerdings Mitte der 

 

1930er Jahre „nicht viel", wie ein 1908 

 

geborener Schwuler's mitteilte, denn „die 

 

SS rannte ja rum wie sonstwas."I9 

 

Einschlägige Lokale ließen sich für 

 

den Kreis Steinburg auch nicht ansatz-
weise ermitteln. Jedoch ist es möglich, 

 

daß es auch hier bekannte Treffpunkte 

 

in Parks oder öffentlichen Toiletten gab. 

 

Vereinzelt gibt es Hinweise darauf, daß 

 

Homosexuelle von Zeit zu Zeit nach 

 

Hamburg oder auch nach Kie120 fuhren, 

 

um dort einschlägige Etablissements 

 

aufzusuchen. Es bedurfte der Anony-
mität der Großstadt, daß homosexuelle 

 

Frauen und Männer in einschlägigen 

 

Zeitschriften Chiffre-Anzeigen unter 

 

Angabe ihres Wohnortes aufgaben: 

 

„Heirat - Kiel Umgebung. Welche hüb-
sche junge Dame, bis 25 J., aus bürgerl. 

 

Hause, geschäftstüchtig u. im Haushalt 

 

erfahren, würde mit jg. Kaufmann, 28 

 

J., eig. Geschäft u. Grundstück, Kame-
radschaftsehe eingehen. Etwas Vermö-

gen erwünscht, jedoch nicht Bedingung. 

 

Off. mit Bild unter 449 Verlag.H21 

 

Mit diesen Zeilen suchte im April 1927 

 

ein mutmaßlich homosexueller Geschäfts-
mann eine Partnerin über die Anzeigen-
Rubrik der Berliner Zeitschrift Die 
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Abb. 2: Der Hamburger Alsterpavillon war bis in die 1930er Jahre ein bekannter 

 

Treffpunkt für Schwule und Lesben auch aus Schleswig-Holstein 

 

Freundin, die von dem Verleger Fried-
rich Radszuweit herausgegeben wurde22 

 

und - bei immerhin vierzehntägiger Er-

scheinungsweise - auf eine lesbische 

 

und transsexuelle Leserschaft zielte. 

 

Radszuweit war auch Vorsitzender des 

 

„Bund für Menschenrecht", der in den 

 

1920er Jahren größten Vereinigung Ho-
mosexueller in Deutschland. In einer 

 

Ausgabe der Freundin aus dem Jahr 

 

1932 finden wir eines der seltenen 

 

Zeugnisse Schleswig-Holsteinischer Les-
ben aus den 1930er Jahren, allerdings 

 

noch vor der „nationalen Erhebung": 

 

„Kieler Motorradsportlerin, 26 Jahre, 

 

sucht gesellschaftlichen Anschluß an 

 

ideale Freundin mit Sinn für Kamerad-
schaft. Off 3070 Verl."23 

 

Eine pulsierende homosexuelle Szene 

 

mit eigenen einschlägigen Gaststätten 

 

und Nachtclubs existierte in Hamburg. 

 

Hierhin zog es von Zeit zu Zeit auch 

 

Homosexuelle aus der nördlichen Pro-
vinz. So berichtete ein homosexueller 

 

Lehrer aus St. Margarethen bei einer 

 

polizeilichen Vernehmung noch Mitte 

 

der 1930er Jahre: „Nach dem Essen 

 

waren von P. und ich im Poccaccio in 

 

Hamburg, wo wir bis gegen 3 Uhr 

 

nachts waren. [...] Gegen 3 Uhr [nach-
mittags des nächsten Tages - B.M.] 

 

kam V. mit dem Zuge in Hamburg an. 

 

Wir holten ihn von der Bahn ab, aßen 

 

zusammen Mittag und verbrachten den 

 

Nachmittag im Alsterpavillon. Gegen 

 

16 Uhr gingen V. und ich zur Bahn und 

 

fuhren wieder nach Hause."24 

 

Im „Alsterpavillon" hatte es schon 
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Mitte der 1920er Jahre eine „warme 

 

Ecke" gegeben.25 Das Lokal gehörte zu 

 

den polizeibekannten Homosexuellen-
Lokalen, die in den Hamburger Ermitt-

lungen immer wieder auftauchten,26 und 

 

es war auch wiederholt das Objekt von 

 

Razzien.27 Der Musiker H., der in ei-
nem Hotel in Mame als Hausdiener an-

gestellt war,berichtete, daß er wieder-
holt von Marne aus nach Hamburg ge-
fahren sei. Dort traf er sich bei einer 

 

Gelegenheit mit einem jungen Mann, mit 

 

dem er im Caf6 „Sahna" am Steinweg 

 

Kaffee und Kuchen verzehrte. Sein 

 

Hamburger Begleiter war nach seiner 

 

Aussage wiederholt wegen Sittenver-
brechen vorbestraft und sei auch „Pau-
la" oder „Henny" genannt worden: „[...] 

 

mir ist bekannt, daß er weibisch veran-

lagt ist und früher oft in Mädchenklei-

dung ging."28 Die Kontakte des Mamer 

 

Homosexuellen in der Hamburger Trans-
vestiten-Szene mochten aber daher rüh-
ren, daß er als gebürtiger Altonaer schon 

 

vor seiner Marner Zeit Bekannte in der 

 

Hansestadt hatte. Die Itzehoer Staatsan-
waltschaft ließ aufgrund dieser Aussage 

 

umgehend von der Hamburger Kriminal-

polizei Nachforschungen nach dem jun-
gen Transvestiten anstellen, die aber 

 

keine konkreten Ergebnisse erbrachten. 

 

Einschlägig bekannte Verkehrslokale 

 

oder öffentliche Treffpunkte wie die 

 

großstädtischen Pissoirs, die sogenann-
ten „Klappen", ließen sich im Kreis 

 

Steinburg also nicht identifizieren. Die 

 

Männer trafen sich in den meisten Fäl-
len in privaten Räumlichkeiten. 

 

5. Die quantitative Dimension der Verfolgung 

 

Die Homosexuellenverfolgung wird 

 

reichsweit nach der Ermordung Röhms 

 

drastisch intensiviert, was sich in einem 

 

exponentiellen Anstieg der Verurteilten-
zahlen niederschlägt. Wurden in den 

 

Jahren 1932, 1933 und 1934 jeweils 

 

801, 853 und 948 Erwachsene wegen 

 

Verstoßes gegen den § 175 StGB ver-

urteilt, stiegen die Zahlen in den Jahren 

 

1935, 1936 und 1937 auf 2.106, 5.320 

 

und 8.271 Verurteilungen an, um 1938 

 

mit 8.562 Fällen ihren Höhepunkt für 

 

die NS-Zeit zu erreichen.29 

 

In Schleswig-Holstein scheint die Ver-

folgung erst 1936 eine erkennbare Aus-

weitung erfahren zu haben. Im Ober-

landesgerichtsbezirk Kiel, der 1.417.545 

 

Gerichtseingesessene zählte30, wurden in 

 

diesem Jahr 122 Personen nach §§175 

 

und 175a StGB abgeurteilt31, nachdem 

 

in den Jahren 1933 und 1934 „nur" 16 

 

bzw. 20 Männer im hiesigen OLG-Be-

zirk wegen „widernatürlicher Unzucht" 

 

vor Gericht standen.32 

 

Für die Jahre nach 1936 enthält die 

 

Reichskriminalstatistik keine Angaben 

 

mehr für die einzelnen Oberlandes-
gerichtsbezirke. Wenn man berücksich-
tigt, daß von den 1936 abgeurteilten 

 

122 Männern 110 verurteilt wurden - 

 

12 wurden freigesprochen -‚ dann ent-
fielen von den im gleichen Jahr reichs-
weit verurteilten 5.320 Personen 2,07% 

 

auf den Oberlandesgerichtsbezirk Kiel. 

 

Überliefert sind auch die Zahlen der 

 

nach §175 StGB Verurteilten für den 

 

Landgerichtsbezirk Kiel für die Jahre 

 

1936 bis 1938 und 1941 bis 1943. Hier 

 

wurden 1936 58 der 122 im Oberlan-

desgerichtsbezirk verurteilten Männer 

 

abgeurteilt. Nach einem Anstieg der 

 

Verurteiltenzahlen 1937 auf 183 sanken 

 

die Werte über 120 im Jahre 1938 auf 

 

in den Kriegsjahren 35 für 1941, 40 für 
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1942 und 11 für 1943.33 

 

Im August 1936 fanden in mehreren 

 

deutschen Großstädten „Säuberungen 

 

gegen Volksschädlinge" in Form syste-
matischer Razzien an den Treffpunkten 

 

Homosexueller statt, wobei auch in 

 

Hamburg ein Sonderkommando der Ge-

stapo mehrere „Verkehrslokale" aushob 

 

und mehrere hundert verdächtige Perso-
nen festnalum.34 

 

Möglicherweise kam es in diesem Zu-
sammenhang auch in Itzehoe zu ver-
stärkter Verfolgungstätigkeit der Poli-
zei, denn Ende des Jahres war die 

 

Homosexuellenhatz in Itzehoe in einem 

 

derartigen Maße „Stadtgespräch", daß 

 

sich die Polizei zur Intervention genö-
tigt sah und in der lokalen Presse eine 

 

Erklärung veröffentlichte: 

 

„Aufgrund von drei Verhaftungen, die 

 

in den letzten Tagen wegen Verfehlung 

 

gegen § 175 bzw. 175a RStGB. vorge-
nommen wurden, haben in der Stadt 

 

Gerüchte eine Verbreitung gefunden, 

 

die weit das Maß des Tatsächlichen und 

 

des Zulässigen überschreiten. Jeder Ein-
wohner darf überzeugt sein, daß die 

 

Polizeiverwaltung mit allen zu Gebote 

 

stehenden Mitteln die eingeleitete Un-

tersuchung zu Ende führen wird. Es ist 

 

bekannt, daß Elemente, die die natürli-
chen Gebote einer völkischen Gesittung 

 

in schamloser Weise mißachten, die 

 

Schärfe der nationalsozialistischen Ge-

setzgebung zu spüren bekommen wer-
den. Die Polizeiverwaltung muß jedoch 

 

gleichzeitig davor warnen, Beschuldi-

gungen gegen Personen auszusprechen, 

 

die nicht begründet werden können; sie 

 

erwartet andererseits, daß bestimmte 

 

Verdachtsmomente nicht dem nächsten 

 

Nachbarn, sondern sofort der Polizei 

 

zur Kenntnis gebracht werden."35 

 

Drei Tage später wandte sich die Po-

lizeiverwaltung erneut an die Öffent-
lichkeit, diesmal mit der uneinge-
schränkten Aufforderung zur Mitarbeit. 

 

Der Leser erfuhr, daß nicht nur mehrere 

 

Itzehoer Einwohner freiwillig aus dem 

 

Leben geschieden seien, sondern daß 

 

inzwischen noch weitere Personen fest-

genommen worden waren.36 Möglicher-
weise stand auch ein versuchter Dop-
pelselbstmord von zwei jungen Män-
nern in Heide Anfang Januar in diesem 

 

Zusammenhang.37 Für das im April 

 

1937 neu eingerichtete Itzehoer Land-

gericht sollte denn auch das neue Jahr 

 

eine Prozeßwelle wegen „widernatür-
licher Unzucht" mit sich bringen. 

 

Die Fälle, um die sich die Gerüchte 

 

rankten, wurden jedoch noch vor der 

 

Großen Strafkammer des Altonaer Land-

gerichts verhandelt, die zu diesem 

 

Zweck Ende Januar in Itzehoe tagte. 

 

Auf der Tagesordnung standen neben 

 

diversen weiteren Strafprozessen zwei 

 

§175- bzw. §175a-Verfahren38, deren 

 

eines mit ziemlicher Sicherheit Mitaus-
löser für das Brodeln der Itzehoer Ge-
rüchteküche gewesen ist. 

 

Angeklagt war ein 36jähriger Itzehoer 

 

Polizeihauptwachtmeister, den die 

 

Schleswig-Holsteinische Tageszeitung 

 

entgegen ihrer Gewohnheit mit vollem 

 

Namen nennt - ein mögliches Indiz da-
für, daß der Mann der Öffentlichkeit 

 

schon namentlich bekannt war. Er saß 

 

seit dem Heiligen Abend 1936 in Altona 

 

in Untersuchungshaft. In seiner Funk-
tion als Kreisjugendwart der Sportvereine 

 

- der Nordische Kurier sprach vom 

 

„Jugendsportwart eines Sportvereins" 

 

sollte er in den Jahren 1934 und 1936 in 

 

drei Fällen Jugendliche im Alter zwi-
schen 15 und 17 Jahren verführt haben. 

 

Gemessen am staatsanwaltlich bean-

tragten Strafmaß von drei Jahren Zucht-
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haus und fünf Jahren Ehrverlust kam 

 

der Polizeibeamte mit der vom Gericht 

 

erkannten Strafe von 15 Monaten 

 

Zuchthaus und zwei Jahren Ehrverlust 

 

noch relativ glimpflich davon. Knappe 

 

sechs Wochen später wurde gegen 

 

einen weiteren Sportlehrer aus Itzehoe 

 

wegen des gleichen Vergehens verhan-

delt, auch er mit vollem Namen in der 

 

NS-Presse genannt.39 Dem 33jährigen 

 

wurden 22 Fälle der „Unzucht" mit 

 

männlichen Jugendlichen unter und über 

 

14 Jahren zur Last gelegt. Der Sporter-
zieher wurde schließlich zu zwei Jahren 

 

Gefängnis verurteilt. 

 

Diese beiden Fälle mögen einleitend 

 

für die Schilderung einer Periode ste-

hen, in der sich auch die Itzehoer Justiz 

 

in einem zuvor nicht dagewesenen Um-

fang mit der strafrechtlichen Sanktionie-

rung homoerotischer Sexualität befaßte. 

 

Wieviele §175-Verfahren tatsächlich vor 

 

dem Itzehoer Landgericht stattgefunden 

 

haben, muß der Spekulation überlassen 

 

bleiben. Auf der Grundlage der Zahlen 

 

des Landgerichtsbezirkes Kiel bei 

 

Berücksichtigung der unterschiedlichen 

 

Landgerichtsbezirksgrößen und unter 

 

Annahme der gleichen Verfolgungsin-

tensität wären für Itzehoe für 1936 29 

 

(LG Kiel: 58), für 1937 90 (183) und 

 

für 1938 59 (120) Verfahren zu erwar-
ten. 

 

Bei einer zügigen Durchsicht der lo-
kalen zeitgenössischen Tageszeitungen 

 

ließen sich aber für den Landgerichts-
bezirk Itzehoe für die Jahre 1937 und 

 

1938 nur Verfahren gegen 32 bzw. 22 

 

Männer nachweisen. Damit lägen die 

 

§175-Verfahren in diesem Bezirk bei 

 

nur etwa einem Drittel der durchschnitt-
lichen Verfahrensanzahl des Oberlandes-
gerichtsbezirks Kiel. Da sich eine der-
artige Abweichung kaum durch eine ge-
ringere Intensität staatlicher Verfolgung 

 

oder durch das mögliche Stadt-Land-
Gefälle erklären läßt, müssen die so ge-
wonnenen statistischen Angaben - be-
dingt durch die lückenhafte Quellenlage 

 

- als unzuverlässig und damit nicht ver-
wertbar gelten. So läßt sich also zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht beurteilen, ob ein 

 

Urteil aus dem Jahre 1934 - „es fällt auf, 

 

daß gerade die Wasserkante und ihr 

 

Hinterland reichlich von Sexualverbre-
chern durchsetzt ist"40 - auch im Hinblick 

 

auf Homosexuelle und hier speziell für 

 

den Landgerichtsbezirk Itzehoe zutrifft. 

 

6. Die Verfolgung „gewöhnlicher" Homosexueller 

 

Nur eine der verbliebenen einschlägigen 

 

Akten des Itzehoer Landgerichts betrifft 

 

einen Prozeß, in dem die Beklagten we-

gen „Unzucht" mit volljährigen Partnern 

 

verurteilt und nicht von vornherein auf-

grund „rassischer" oder sozialer Eigen-
schaften - von ihrer Stigmatisierung als 

 

Homosexuelle einmal abgesehen - als 

 

disqualifiziert gelten konnten. Insofern 

 

kann dieses Verfahren am ehesten als 

 

„typisch" für die Verfolgung „gewöhn-
licher" Homosexueller gelten; dies kann 

 

angenommen werden, obgleich drei der 

 

vier Angeklagten in diesem Prozeß 

 

NSDAP-Funlctionäre waren. 

 

Angesichts des hohen Organisations-
grades der Bevölkerung im Nationalso-
zialismus ist es nicht verwunderlich, 

 

daß unter den verurteilten Homosexu-
ellen auch viele Mitglieder der NSDAP 

 

oder ihrer Formationen waren. Für die 

 

Pfalz, ebenfalls eine ländliche und da-
her mit Schleswig-Holstein vergleichbare 

 

Region, hat Burkhard Jellonnek festge-
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stellt, daß in 28% der Ermittlungsfälle 

 

der Gestapo die Homosexuellen aus 

 

»den eigenen Reihen" stammten.41 In 

 

der Metropole Düsseldorf waren sogar 

 

56,67% der Homosexualitätsverdächti-
gen NSDAP-Mitglieder.42 Zwar wurden 

 

die Ermittlungen gegen verdächtige Par-

teigänger intensiver betrieben, aber die 

 

erhöhte Abgaberate der Gestapo an die 

 

Strafverfolgungsbehörden schlug sich 

 

nur in einem geringfügig angestiegenen 

 

Prozentsatz von Freiheitsstrafen nieder. 

 

Die überführten Parteigänger wurden 

 

umgehend aus der Partei und ihren 

 

Gliederungen ausgeschlossen.43 

 

Am 3. September 1937 fand in Itze-
hoe ein Prozeß gegen vier Männer statt, 

 

unter ihnen drei Funktionäre der 

 

NSDAP: der 1895 geborene Lehrer T. 

 

war seit dem 1. August 1932 Mitglied 

 

der NSDAP und inzwischen Organisa-
tionsleiter einer Ortsgruppe im Kreis 

 

Steinburg und Amtswalter der örtlichen 

 

NS V, der 1894 geborene Bankvertreter 

 

B. war Geschäftsführer und Kassen-
amtswalter ebendieser Ortsgruppe, und 

 

der 28jährige Landwirt M. - seit dem 3. 

 

November 1931 NSDAP-Mitglied - war 

 

politischer Amtswalter eines anderen 

 

Ortes. 44 Der Lehrer V., Jahrgang 1902, 

 

war ausschließlich Mitglied der NSDAP 

 

und gehörte zu den im Volksmund iro-
nisch als „Märzgefallene" Titulierten: er 

 

war der Partei kurz nach der Machtüber-
nahme im März 1933 beigetreten. 

 

Aus der Urteilsbegründung ist ersicht-

lich, welche Umstände das Gericht als 

 

Milderungsgründe betrachtete und was 

 

es als strafschärfend bewertete. Der 

 

Lehrer T. wurde nach §175 alter und 

 

neuer Fassung StGB zu einer Gefäng-
nisstrafe von einem Jahr und acht Mo-
naten verurteilt und erhielt damit unter 

 

den vier Angeklagten die höchste Stra-

fe. Zum Vergleich: die im Rahmen der 

 

„Säuberungsaktion gegen Volksschäd-

linge" im Sommer 1936 festgenomme-
nen und verurteilten Homosexuellen 

 

wurden zu Strafen von einem Jahr bis 

 

zu einem Jahr und acht Monaten Ge-

fängnis verurteilt.45 

 

Das Gericht bewertete die Handlun-

gen des T. nach §175 StGB alter Fas-

sung, sofern sie vor dem 1. September 

 

1935 begangen worden waren, und be-
urteilte die nach diesem Zeitpunkt „be-
gangenen Taten" nach der neuen Fas-

sung des §175 StGB. „So hält die Straf-
kammer auch die ,wechselseitige Ona-
nie' nach §175 StGB für strafbar und 

 

schließt sich hiermit der Rechtspre-
chung des Reichsgerichts an. Das höch-
ste deutsche Gericht hatte in seiner Ent-

scheidung vom 1. August 1935, als die 

 

Neufassung des § 175 schon verab-
schiedet war, die Strafbarkeit auf dem 

 

Wege der extensiven Interpretation des 

 

§ 175 a.F. erweitert. War bisher die 

 

mutuelle, die wechselseitige Onanie 

 

nicht als beischlafähnliche Handlung 

 

eingestuft worden und damit nicht straf-
bar gewesen, so urteilt das Reichsge-
richt nun, daß auch diese Art der ge-
schlechtlichen Befriedigung von Män-
nern untereinander als beischlafähnlich 

 

zu gelten habe, da auch sie einen Ersatz 

 

des normalen Beischlafs darstelle."46 

 

Das hohe Strafmaß des Lehrers T. re-
sultierte vor allem daraus, daß das Ge-
richt ihn für „im stärksten Maße gleich-
geschlechtlich" hielt, zumal er auch kei-
nen Hehl aus seiner Veranlagung mach-
te, und daß er promisk gelebt hatte, also. 

 

relativ häufig seine Sexualpartner ge-
wechselt hatte. Der promisk lebende 

 

Mann, dem dieses auch nachgewiesen 

 

werden konnte, mußte mit den empfind-
lichsten Strafen rechnen.47 Die drei an-
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deren Beklagten leisteten vor Gericht 

 

„Nie wieder!"-Gelöbnisse und betonten, 

 

daß sie „nicht unheilbar gleichge-
schlechtlich veranlagt" seien. Zur Ver-

handlung standen insgesamt fünf Taten 

 

des Lehrers, die mit drei der Mitange-
klagten und einem weiteren Mann er-

folgt waren. Zwei dieser Handlungen 

 

wertete das Gericht als „fortgesetzte" 

 

Straftaten. 

 

Interessant ist hierbei die richterliche 

 

Definition der „fortgesetzten Handlung" 

 

im Falle der „widernatürlichen Un-
zucht": „Die in der Zeit von 1930 - 

 

1934 begangenen Unzuchtshandlungen 

 

des Angeklagten T. und V. sind als eine 

 

fortgesetzte Handlung anzusehen. Die 

 

Angeklagten haben im Jahre 1930 den 

 

einheitlichen Vorsatz gefaßt, bei jeder 

 

sich bietenden Gelegenheit immer wie-
der Unzuchtshandlungen miteinander zu 

 

begehen, sobald sie dazu Neigung ver-

spüren würden. Es war von vornherein 

 

eine Kette der Zahl nach unbestimmter 

 

Einzelhandlungen mit einem bestimm-
ten Partner beschlossen. Die Einzel-

handlungen haben daher als eine ein-
heitliche Handlung zu gelten. [...] Bei 

 

einem Wechsel in der Person des Part-
ners ist ein neuer Entschluß festzustel-

len, mit diesem Partner eine unbestimm-
te Zahl von Unzuchtshandlungen zu be-

gehen." Die Handlungsabsicht, die auf 

 

eine Handlung gerichtet ist, die das 

 

Anglo-Amerikanische als „One-night-
stand" zu bezeichnen pflegt, lag damit 

 

außerhalb des Vorstellungsvermögens 

 

der Richter. Ihre Konstruktion muß an-

gesichts der Komplexität menschlicher 

 

Beziehungen als reine Fiktion abgetan 

 

werden. 

 

Strafschärfend wirkten sich auch be-

stimmte sexuelle Techniken aus, sofern 

 

sie über Küssen und gemeinsame Ona-

nie hinausgingen. Entgegen landläufiger 

 

Vorurteile wurden der Anal-, Mund-
und Schenkelverkehr oder wechselseitige 

 

Onanie nur von einem Teil der Homo-
sexuellen praktiziert; so hat Jellonnek 

 

für die von ihm untersuchten Regionen 

 

Pfalz, Würzburg und Düsseldorf festge-
stellt, daß zwischen 16 und 26% den 

 

Analverkehr, etwa 16% Mund- bzw. 

 

Schenkelverkehr und zwischen 39 und 

 

53% wechselseitige Onanie betrieben.48 

 

„Der Angeklagte hat nicht nur wech-
selseitige Onanie in zahlreichen Fällen 

 

begangen, sondern hat es auch zu den 

 

besonders ekelhaften Formen des After-, 

 

Schenkel- und Mundverkehrs kommen 

 

lassen," hieß es mißbilligend über T. 

 

Grundsätzlich spielte der Tatzeitpunkt 

 

eine Rolle. Hatte die Tat noch in der 

 

„Systemzeit", also in der Weimarer Re-
publik stattgefunden, so wurde dies, so-
fern nicht sowieso schon Verjährung 

 

eingetreten war, mildernd berücksich-
tigt. Auch Tathandlungen in den ersten 

 

Jahren nach der „nationalen Revolu-
tion" wurden weniger scharf sanktio-
niert als Verfehlungen, die nach den 

 

Röhm-Morden begangen worden waren 

 

und somit zu einer Zeit, als jedem Deut-
schen der Umgang des Regimes mit 

 

dem „Laster" Homosexualität bekannt 

 

zu sein hatte. 

 

Dies galt in besonderem Maße für 

 

NSDAP-Funktionäre wie T.: „Er hat, 

 

was ihm als politischem Leiter als be-
sonders verwerflich anzurechnen ist, 

 

auch nach 1933 die Unzuchtshandlun-
gen fortgesetzt, obwohl er als politi-
scher Leiter genau wußte, daß seine 

 

Verhaltensweise im schärfsten Wider-
spruch zu dem Verhalten stand, das von 

 

ihm in seiner Eigenschaft als politi-
schem Leiter verlangt werden mußte." 

 

Die Mitangeklagten B. und M. sagten 
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entsprechend aus, sie hätten ihre Bezie-

hungen im Herbst 1935 abgebrochen, 

 

„weil sie sich mehr und mehr darüber 

 

klar wurden, daß dies unzulässig sei 

 

und von dem neuen Staat mit harten 

 

Strafen verfolgt werde." 

 

Weiterhin wirkte es sich sowohl für 

 

T. als auch für V. zu ihren Ungunsten 

 

aus, daß • sie als Lehrer an öffentlichen 

 

Schulen tätig und damit Jugenderzieher 

 

waren. Schließlich ist einer der Partner 

 

von T. zum Tatzeitpunkt im Sommer 

 

1932 gerade „erst" 18 Jahre alt und da-
mit nach damaligem Recht noch jugend-
lich gewesen. 

 

Als Milderungsgründe berücksichtigte 

 

das Gericht neben dem vollen Geständ-
nis,„daß er im Kriege besonderes gelei-
stet hat, daß er sich als politischer Lei-
ter für den neuen Staat eingesetzt hat 

 

und daß er den Versuch gemacht hat, 

 

gegen seine Veranlagung anzukämp-
fen." T. war laut Urteil nicht nur „in die 

 

NSDAP eingetreten, in der Hoffnung 

 

und zum Teil auch mit dem Ziel, durch 

 

die politische Betätigung und durch die 

 

Zucht der Partei, von seiner Veranla-

gung loszukommen", sondern er hatte 

 

auch Frauentumgruppen eingerichtet 

 

und geleitet, „in der Hoffnung, gerade 

 

durch harmlosen Verkehr mit dem an-
deren Geschlecht seine Veranlagung zu 

 

bekämpfen. Es habe aber alles nichts 

 

geholfen." Als 27jähriger habe er mit 

 

Selbstmordgedanken gespielt, nachdem 

 

er sich endgültig über seine Veranla-

gung klar geworden sei, habe jedoch 

 

aus Rücksicht auf seine alte Mutter von 

 

dem Vorhaben Abstand genommen. 

 

Die anderen drei Angeklagten wurden 

 

zu Gefängnisstrafen zwischen fünf und 

 

acht Monaten verurteilt und lagen damit 

 

bei dem durchschnittlichen Strafmaß 

 

von sechs Monaten für Homosexuelle, 

 

denen keine Handlungen mit Jugendli-
chen zur Last gelegt wurden.49 Die Ein-
zelstrafen für die jeweiligen Handlun-

gen lagen in den meisten Fällen zwi-
schen einem und fünf Monaten. Schär-
fer bestraft wurde die „fortgesetzte" 

 

Handlung, zumal wenn sie sich „über 

 

einen längeren Zeitraum" erstreckt hat-
te. Die Einzelstrafen wurden zu einer 

 

Gesamtstrafe addiert, die jeweils etwa 

 

20% unter der rechnerischen Gesamt-
summe lag. 

 

Der Bauer M. machte auf die Straf-
richter einen „besonders guten Ein-
druck", hatte „am offensten ausgesagt" 

 

und galt, da „im Gegensatz zu den an-
deren, die sämtlich eine mehr oder we-

niger gleichgeschlechtliche Veranla-
gung haben", als „normal veranlagt", als 

 

„verführt" und „nur durch unglückliche 

 

Umstände in das Treiben gleichge-
schlechtlich veranlagter Männer hinein-
gezogen." Der Bankvertreter B. war 

 

immerhin verheiratet, Familienvater und 

 

ebenso wie T. kriegsverdient. B. hatte 

 

jedoch den M. erstmals „verführt", als 

 

dieser 22 Jahre alt gewesen ist, und 

 

dies, „obwohl er erkannte, daß sich M. 

 

ihm als väterlichem Freund besonders 

 

anvertraute." Zwischen den Zeilen stuf-
te das Gericht also auch die „Verführung" 

 

eines 22jährigen als Akt der „Jugendver-
führung" ein, der eine achtmonatige Frei-
heitsstrafe rechtfertigen mußte. 

 

Dem Lehrer V. billigte die Strafkam-
mer eine Strafe von „nur" sieben Mona-
ten allein deshalb zu, weil er seinerzeit 

 

schon eine neunmonatige Gefängnis-
strafe wegen eines Vergehens gegen 

 

§174 Ziff. 1 StGB - es ging um die 

 

„Verfehlung" mit einem Schüler - ver-
büßte. Bei ihm machte das Gericht nicht 

 

nur ähnliche Momente wie bei T. straf-
schärfend geltend, sondern rechnete ihm 
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auch negativ an, daß er sich „vorher-
gehende dienststrafrechtliche Maßnah-
men" keine Warnung hatte sein lassen. 

 

Drei der vier Angeklagten wurden 

 

durch Rechtsanwälte vertreten. Der 

 

Rechtsanwalt des Lehrers T. wurde erst 

 

nach der Urteilsverkündung richtig ak-

tiv, als er eine Begnadigung mit verbun-
dener vorzeitiger Entlassung auf Be-

währung durchzusetzen versuchte. Da 

 

sein Mandant offen ausgesagt hatte, 

 

waren die Verteidigungsstrategien vor 

 

Gericht sicherlich stark eingeschränkt. 

 

Auch die Verwandten des T. - wie sein 

 

Schwager, ein Berliner Kunsthändler 

 

und NSDAP-Mitglied seit 1931 - wen-
deten sich in Petitionen an die Itzehoer 

 

Staatsanwaltschaft. Im Endeffekt wur-
den T. die letzten zwei Monate seiner 

 

Strafe auf drei Jahre zur Bewährung 

 

ausgesetzt. 

 

Die berufliche Perspektive für verur-
teilte Homosexuelle sah schlecht aus. 

 

Beamte wurden aus dem Staatsdienst 

 

entlassen, oft bereits vor der Urteilsver-

kündung.50 Schon nach der Verhaftung 

 

7. Schwere Strafen für Pädophile 

 

Besonders hart bestraft wurden Pädo-

phile; sie entsprachen aus NS-Sicht 

 

dem Typus des „Jugendverderbers".
52 

 

Bei Handlungen mit Jugendlichen lag 

 

die durchschnittliche Strafhöhe bei zwei 

 

Jahren.53 Betrachten wir für den Land-

gerichtsbezirk Itzehoe die 13 Angeklag-
ten, die in der Prozeßberichterstattung 

 

der Jahre 1937 und 1938 als „Jugend-
verderber" etikettiert wurden, so lag das 

 

durchschnittliche Strafmaß bei 17 Mo-

naten. Nicht berücksichtigt wurde hier-

bei die Verhängung von Sicherungs-

verwahrung in einem Fall, nicht mitge-
zählt wurde ein Mann, der in eine Heil-

wurde gegen die Lehrer T. und V. ein 

 

Dienststrafverfahren eingeleitet, das mit 

 

einer Kürzung des Gehalts um 25% 

 

endete. Nach ihrer Verurteilung wurden 

 

sie beide entlassen. Der Lehrer T. hatte 

 

insofern Glück, als Verwandte ihm 

 

hilfreich unter die Arme griffen. Sein 

 

Schwager, der erwähnte Berliner Kunst-
händler, setzte ihn als Geschäftsführer 

 

eines seiner Berliner Läden ein, den er 

 

ursprünglich hatte verkaufen wollen. 

 

Für T. war sicherlich auch der Orts-
wechsel willkommen, denn ein weiterer 

 

Aufenthalt in dem kleinen Steinburger 

 

Ort mit seinen 900 Einwohnern hätte 

 

für ihn, zumal er erst im Oktober 1935 

 

dort zugezogen war, vermutlich ein 

 

Spießrutenlaufen bedeutet. Homosexua-
lität, gleich welcher Spielart, wurde von 

 

weiten Teilen der ländlichen Bevölke-
rung unterschiedslos diskriminiert.51 Als 

 

die Itzehoer Staatsanwaltschaft nach 

 

Ablauf der Bewährungfrist im Sommer 

 

1944 in Berlin anfragte, ob T. erneut 

 

straffällig geworden sei, erhielt sie ei-
nen negativen Bescheid. 

 

anstalt eingewiesen wurde. 

 

Allerdings läßt die journalistische Ver-
wendung der Bezeichnung „Jugend-
verderber" nicht mit letzter Sicherheit 

 

darauf schließen, daß der jeweilige Be-
klagte tatsächlich mit Minderjährigen 

 

„Unzucht getrieben" hatte; vereinzelt 

 

wurde mit diesem Terminus nur auf die 

 

potentielle Gefahr hingewiesen, die ver-
meintlich von einem jeden Homosexu-
ellen für die Jugend ausging. 

 

Milderungsgründe konnten auch bei 

 

„Jugendverderbem" Platz greifen. Der 

 

79jährige D. aus Horst wurde im De-
zember 1937 beschuldigt, „mehrfach in 
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ekelhafter Weise" mit dem 17jährigen 

 

Bäckerlehrling W. „widernatürliche Un-
zucht" getrieben zu haben, nachdem er 

 

ihm dafür Geld geboten hatte.54 Trotz 

 

des „Ekels" der Strafrichter fiel die 

 

Strafe für den 79jährigen mit vier 

 

Monaten Haft relativ milde aus - „mit 

 

Rücksicht darauf, daß der Mann bisher 

 

unbestraft war und im Hinblick auf sein 

 

hohes Alter." Außerdem hatte der Mann 

 

nur einen Fall zugegeben, und der als 

 

Zeuge aussagende Bäckerlehrling galt 

 

bei seinem Lehrherrn, der ebenfalls als 

 

Zeuge auftrat, als „nicht ganz ehrlich". 

 

So wie ein hohes Alter das Strafmaß 

 

begünstigte, so hatte auch ein jüngerer 

 

Täter bessere Chancen. Jugendliche 

 

konnten auf milde Richter hoffen.55 Der 

 

24jährige Ernst Sch. aus Hetlingen hatte 

 

von 1929 bis 1934, also als er selber 

 

zwischen 16 und 21 Jahre alt und damit 

 

noch minderjährig war, mit zwei Schü-
lern unter 14 Jahren „widernatürliche 

 

Unzucht getrieben."56 Obgleich der 

 

Staatsanwalt die Tat „als eine ganz üble" 

 

bezeichnete, „weil er sich nicht ge-
scheut habe, unschuldige Kinder zu ver-

führen", billigte er Sch. mildernde Um-
stände zu, da dieser „seine Verfehlun-

gen aufrichtig" bereut habe. Das Ge-
richt war außerdem der Ansicht, daß 

 

der Angeklagte nicht rückfällig werden 

 

würde. Entsprechend erkannte die Kam-
mer auf die beantragten neun

.
 Monate 

 

Haft und rechnete die Untersuchungs-
haft an. 

 

Strafschärfend wirkte sich wiederum 

 

eine hohe Zahl von Vergehen aus. Ein 

 

Kaufmann aus Meldorf war in den Au-

gen der Staatsanwaltschaft der „Ur-
sprung der in Meldorf und Umgebung 

 

vorgekommenen Unsittlichkeit."57 Er 

 

hätte nicht nur mit vielen jungen Kunden 

 

seines Geschäftes „widernatürliche Un-

zucht getrieben", sondern hätte sogar in 

 

einigen Fällen mit jungen Leuten Reisen 

 

gemacht. Für ihn forderte die Itzehoer 

 

Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre 

 

Haft, der Richter erkannte schließlich auf 

 

zwei Jahre und neun Monate Gefängnis 

 

unter Anrechnung einer dreimonatigen 

 

Untersuchungshaft. 

 

Kam zu einem derartigen Strafmaß 

 

kurz vor Kriegsbeginn noch die Anord-

nung der Sicherungsverwahrung hinzu, 

 

dann war dies in der Praxis fast gleich-
bedeutend mit der Verhängung eines 

 

Todesurteils auf Raten. In Mame war 

 

der aus Altona stammende 38jährige 

 

Musiker Ernst J. seit August 1937 in 

 

einem dortigen Hotel als Hausdiener 

 

angestellt.58 Am 13. November dessel-
ben Jahres wurde er wegen des Ver-
dachts homosexueller Handlungen mit 

 

Jugendlichen festgenommen und im 

 

Meldorfer Gerichtsgefängnis inhaftiert. 

 

Pikanterweise war schon sein Vorgän-
ger, der Hausdiener M., wegen angebli-
chen geschlechtlichen Verkehrs mit 

 

Jungen verhaftet worden. 

 

Für Ernst J. sah die Lage sehr schlecht 

 

aus, da er schon drei einschlägige Vor-
strafen besaß, wobei zwei Verurteilun-
gen in der Weimarer Republik erfolgt 

 

waren. Zuletzt hatte ihn das Amts-

gericht Hamburg wegen „widernatürli-
cher Unzucht" zu drei Jahren Gefängnis 

 

verurteilt, die er erst im Mai desselben 

 

Jahres verbüßt hatte. Von Mame aus 

 

war er wiederholt nach Hamburg gefah-
ren und hatte sich dort u.a. mit einem 

 

Transvestiten getroffen. 

 

Zum Verhängnis war ihm geworden; 

 

daß er aufgrund seiner Vorstrafen unter 

 

polizeilicher Beobachtung gestanden 

 

hatte. Obgleich ihm zur Auflage ge-
macht worden war, „sich nicht an Ju-

gendliche heranzumachen und bei sol-
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Degfaubigte  

 

niefeitsnummer: 

 

2
 . 1010737 — Str. 1413a 

 

.5traffac4e 

 

Gegen den Musikger (Hausdiener) lin.nst Karl Heinrich J_
-

geb. =NM 1899 zu KIJAVInti, ev., ein=13777 

 

‚vorbestraft, z.Zt. in U-Haft, 

 

wegen widern. Unzucht 

 

Die Grosse Strafkammer desIendgerichts 

 

dri Itzehoe . bat am 1/. lernar 1938 für9teeatannt: 

 

läer *geklagte wird wegen Verbrechens nach § 175 a 

 

Ziffer 3 StGB In drei Fällen zu einer Gesamtzuchthausstrafe von 

 

zwei Jahren neun Menaten und. zur Tragasg der Kosten des Ver-

fahrens verurteilt. 

 

Zugleich eerden ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf 

 

die Dauer von fürlr Jahren aberkannt 

 

PP. 

 

Ilde erlittene Untersuchungshaft wird dem Verurteilten 

 

Auf die erkannte Strafe angerechnet. 

 

Die tioritebenbe 91b(d)rift ber Urteitsforinel sieb beglaubigt. Das Urteil ift aollftredbar. 

 

, - Itzehoe Den 72

71
4-14 -r-e:-/ 1938 . 

 

St. P. 

 

Nr. 76. Tiefflaublatt 9.15ferlft Der Urteilsformet mit Motiftredbartelts• 

 

befeelnigung (9 451 6t?D.). — 9.1mtsgerldot. 

 

Jtizrchttkaut 

 

als dunbsbeaniter 

 

ber tBeföftsftege bes entsgeries-
Land, 

 

Abb. 3: Urteil des Verfahrens gegen Ernst J. vom 17. Februar 1938 
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chen sich aufzuhalten", „verführte" er 

 

im Heizungskeller des Hotels drei Lehr-

linge. Dabei befriedigte er entweder die 

 

Jugendlichen oral oder onanierte bei 

 

sich selber, während er die Geschlechts-
teile der Jugendlichen anfaßte. 

 

Für jeden dieser Fälle wurde er Zu 

 

einem Jahr Zuchthaus, in einem Fall so-
gar zu einem Jahr und drei Monaten 

 

verurteilt. Außerdem wertete das Ge-
richt Ernst J. „auf dem hier fraglichen 

 

Gebiet" als „gefährlichen Gewohnheits-
verbrecher", der „auf Grund seiner 

 

gleichgeschlechtlichen Veranlagung da-
zu" neige, „immer wieder rückfällig zu 

 

werden. [...] Seine Hemmungslosigkeit 

 

auf diesem Gebiet ist, wie sein Vor-
leben zeigt, so groß, daß nach Verbü-
ßung der nunmehr verhängten Strafe da-
mit gerechnet werden muß, daß er sehr 

 

wahrscheinlich wiederum rückfällig 

 

wird. Darin aber liegt eine schwere Ge-
fahr für die männliche Jugend. Diese 

 

muß mit allen Mitteln davor behütet 

 

werden, in geschlechtlicher Hinsicht auf 

 

Irrwege geführt und damit zur Erfüllung 

 

der ihr von der Volksgemeinschaft zur 

 

Volkserhaltung gestellten Aufgaben un-

tauglich gemacht zu werden. Die öffent-
liche Sicherheit erfordert daher, daß der 

 

Angeklagte nach Verbüßung seiner 

 

Strafe in Sicherungsverwahrung genom-
men wird. Die Allgemeinheit muß auch 

 

nachher vor dem Angeklagten geschützt 

 

werden. Ein solcher Jugendverführer 

 

wie der Angeklagte hat auch keinen 

 

Anspruch darauf, der Volksgemein-
schaft weiterhin als vollwertiges Glied 

 

anzugehören. Es sind ihm daher die 

 

bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer 

 

von fünf Jahren aberkannt worden." 

 

Ernst J., der durch einen Marner 

 

Rechtsanwalt verteidigt wurde, legte 

 

umgehend gegen das Urteil Revision 

 

ein, soweit es auf Sicherungsverwah-
rung erkannt hatte, und rügte die Ver-

letzung materiellen Rechts, ohne daß im 

 

einzelnen darauf eingegangen wurde, 

 

worin die Rechtsverletzung bestünde. 

 

Am 31. März 1938 verwarf der 3. 

 

Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig 

 

nach Anhörung des Oberreichsanwalts 

 

die Revision als „offensichtlich unbe-

gründet". Da J. keine politischen Be-

weggründe geltend machen konnte, fiel 

 

er auch nicht unter das Straffreiheitsge-
setz vom 1. Mai 1938. Nachdem er seit 

 

Juni 1938 seine Strafe im Zuchthaus 

 

Bremen-Oslebshausen abgesessen hat-
te, wurde Ernst J. im August 1940 zu-
nächst in die Sicherungsanstalt Rends-

burg verlegt, um hier „verwahrt" zu 

 

werden, dann wurde er sechs Wochen 

 

später in die Sicherungsanstalt ins ober-
hessische Butzbach verlegt. 

 

Am 14. September 1942 kam es zu 

 

einer Besprechung zwischen dem kurz 

 

zuvor ernannten Reichsjustizminister 

 

Thierack und Goebbels über das Thema 

 

„Vernichtung asozialen Lebens."59 In 

 

einer Gesprächsnotiz hielt Thierack fest: 

 

„Der Gedanke der Vernichtung durch 

 

Arbeit sei der beste."60 Vier Tage spä-
ter legte er in einer Besprechung mit 

 

Himmler den Personenkreis fest und 

 

notierte hierzu: „Auslieferung asozialer 

 

Elemente aus dem Strafvollzug an den 

 

Reichsführer-SS zur Vernichtung durch 

 

Arbeit. Es werden restlos ausgeliefert 

 

die Sicherungsverwahrten, Juden, Zi-

geuner, Russen und Ukrainer, Polen 

 

über drei Jahre Strafe, Tschechen oder 

 

Deutsche über 8 Jahre Strafe nach Ent-

scheidung des Reichsjustizministers. Zu-
nächst sollen die übelsten asozialen 

 

Elemente unter letzteren ausgeliefert 

 

werden.''61 

 

In diesem Kontext wird die Übergabe 
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D 242/37 

 

pesschluß 

 

Sif 

 

In der Strafsache gegen den Musiker und Hausdiener Ernst  

 

Karl Heinrich er aus Narne, z.Zt. in dieser 

 

Sache zu Hamburg in Strafhaft, 

 

wegen Verbrechens gegen den .¢ 175a Nr.3 StGB 

 

wird nach Anhürung des Oberreichsanwalts die Revision des Ange= 

 

klagten gegen das Urteil des Landgerichtes in .Ttzehos 

 

vom 11. Februar 1938 nach § 349 Aba.1 Satz 2 StPO als offensicht 

 

.1 ich unbegrUndet verworfen. 

 

Dem BeschwerdefUhrer werden die Kosten des Rechtsmittels 

 

auferlegt. 

 

Leipzig, den 31. März 1938 

 

Das Reichsgericht, Dritter Strafset 

 

gez. Schmitz Hartung 

 

Ausgefertigt 

 

Sekretär, 

 

als (jrkundabeamter der Geschäftsstelle 

 

An 

 

a lt 

 

den Herrn Oberreichsanw 

 

mit 

 

1 Ausfertigung, 

 

2 Abschriften, 

 

1 Bande Akten, 

 

3 Banden Beiakten 

 

Die Kosten des Reichsgerichts sind 

 

wegen bescheinigter Zahlungsunfähig= 

 

keit des Schuldners nicht berechnet 

 

worden. 

 

Q)ber Yt ichsonmcdt 

 

bci,ii 
)-?eichsgorid)t 

 

1. 7‚.?8, 1 38 

 

Abb. 4: Ablehnung des Revisionsantrages im Verfahren gegen Ernst]. durch das 

 

Leipziger Reichsgericht vom 31. März 1938 
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Der'Yoretand der Sieherungeanstalt. 

 

• 

 

4kt enz.1 bt9X ,Gi 

 

\1\1 

 

A. 0 - 

 

Der Sicherungsverwahrte 

 

ist heute in die Sieherungeanstalt 

 

, übergeführt worden. 

 

1419a 

 

31Ifed 

 

Rendsburg, den j f'd: 1940. 

 

Fernruf 2o36. 

 

An Anz_Antagnziceht-
die Staatsanwaltsehaft

W/ h  

 

'

4

71,11111111111 

 

4,‘ 

 

Abb. 5: Bescheid über Sicherungsverwahrung Ernst ..l.s 

 

von Ernst J. an die Polizei Giessen am 

 

9. Dezember 1942 betrachtet werden 

 

müssen. Im Januar 1944 schloß der 

 

Itzehoer Leitende Oberstaatsanwalt die 

 

Akte Ernst J. mit der Bemerkung: „Nach 

 

Bi. 15 ist der Verurteilte der Polizei 

 

übergeben, damit ist die Strafvollstrek-

lcung m. E. erledigt." 

 

Der Umgang mit den „Opfern" des J. 

 

zeigt, daß gerade Heranwachsende, die 

 

mit erwachsenen Männern homosexuel-
le Kontakte hatten und im Sinne der 

 

NS-Ideologie zumeist als „Verführte" 

 

galten, auf eine milde Behandlung 

 

durch Staatsanwaltschaft und Gericht 

 

hoffen konnten.62 Das zunächst gegen 

 

die drei sechzehn- und siebzehnjährigen 

 

Dithmarscher Lehrlinge eingeleitete Ver-
fahren wurde von der Itzehoer Staats-
anwaltschaft eingestellt. Alle drei waren 

 

nicht vorbestraft, zwei von ihnen gehör-
ten der HJ an. 

 

Inwieweit die drei aus freier Entschei-
dung an den Handlungen beteiligt ge-
wesen sind, läßt sich aus Zeugenaus-
sagen wie der folgenden höchstens er-
ahnen: „J. wollte einmal fühlen, wie tief 

 

meine Taschen waren. Dabei hat er mir 

 

dann an meinen Geschlechtsteil gefaßt. 

 

Was er mit seiner anderen Hand machte, 

 

weiß ich nicht, darauf habe ich nicht 

 

geachtet. Das Licht im Heizzaum brann-
te dabei. Ich habe dabei nichts gesagt. 

 

Als ich ihn dann ansah, zog er seine 

 

Hand bald wieder heraus und ich bin 

 

dann fortgegangen." 

 

Dabei sollte die Äußerung eines Lü-
becker Homosexuellen berücksichtigt 

 

werden, der im hohen Alter über sich 

 

als 15jährigen aussagt: „Man wird nicht 

 

verführt, sondern man wird entdeckt! 

 

Ich wurde also entdeckt von einem we-
sentlich älteren Mann. Ich wollte es ein-
fach wissen."63 Es bestand also durch-
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Der Vorstand des Zuchtbau 

 

Herrn 

 

Oberstaatsanwalt bei dem 

 

gi5MIPeO9f5flUmorepa 

 

Eire: 16. JAN. 1943 (Ct. 

 

_ NL Tat 

 

dgefet 

 

 1)fiQ 

 

Betr.: Dn Sicherungsverwahrten 

 

geboren am 

 

baoh,den 8.Januar 

 

7

194

r

3.

 

 

rhessen) 

 

eichen s  1 L  

 

tel9ene„. 

 

Jm Auftrage des Herrn Generaletaatsanwalts Darmstadt 

 

teile ich mit,dase der obengenannte S.V.Gefangene am 9.12.1942 der 

 

Polizei Giessen übergeben wurde. 

 

6 JAN 1943 

 

Ik• A. 

 

fr).e,120( 

 

Verialtungealeistelit. 

 

Abb. 6: Bescheid über die Verlegung Ernst Js nach Giessen 

 

aus ein Interesse des Staates, gerade 

 

junge, zuvor noch nicht auffällig gewor-
dene Männer als „normal" einzustufen, 

 

um die Verfolgtenzahlen nicht übermä-

ßig hochzutreiben, und zu diesem 

 

Zweck in manchem Fall den Wunsch 

 

zum Vater des Gedankens zu machen. 

 

Angesichts der schweren Sanktionen, 

 

mit denen der NS-Staat homosexuelle 

 

Handlungen unter Männern bedrohte, 

 

verwundert es nicht, daß Schwule oft 

 

Opfer von Erpressungen wurden, zumal 

 

viele der solchermaßen Bedrängten auf 

 

die Forderungen der Erpresser eingin-

gen. In den beiden Fällen, die für den 

 

Landgerichtsbezirk Itzehoe belegt sind, 

 

war allerdings auch der Erpresser selber 

 

an homosexuellen Handlungen beteiligt 

 

gewesen. Wer auf derartige Weise die 

 

Notlage Homosexueller auszunutzen 

 

suchte, wurde im Falle der Entdeckung 

 

schwer bestraft. 

 

Der 21jährige Hannoveraner K., der 

 

wegen einer Hehlereisache in Glück-
stadt in Haft saß, schrieb aus dem Ge-
fängnis Briefe an einen anderen Han-
noveraner, „in denen er ihn unter Dro-
hung zur Herausgabe von Geldmitteln 

 

und eines Anzugs aufforderte".64 Der 

 

Brief wurde aber von dem Anstaltsdi-
rektor angehalten und an die Staatsan-
waltschaft weitergeleitet. Vor Gericht 

 

äußerte sich der Angeklagte auf die.Fra-
ge nach seinen Motiven für die brief-
lichen Forderungen und Drohungen nur 

 

dahingehend, daß der Hannoveraner 

 

versprochen hätte, ihn zu unterstützen. 

 

Das Itzehoer Schöffengericht vermute-
te, daß die beiden homosexuelle Hand-
lungen miteinander unternommen hät-
ten. Aufgrund zahlreicher Vorstrafen 

 

und „mit Rücksicht auf die schlechte 

 

Tat" wurde K. zu acht Monaten Ge-
fängnis verurteilt. 
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4 K La 25/39  

 

Str j13/39 

 

4
7/47373 

 

Im Bamen des 'Deutschen 'Volkes! 

 

Strafsache 

 

gegen 

 

1) den Lackierer Karl R , geboren am 

 

1906- in Hamburg, z.Zt. in der Iandesarbeitsanstalt Glück-
stadt, 

 

2) den Bäcker Hans Pn.. , geboren am 1865 in 

 

Sternberg/M.. z.Zt. In der Landesarbeitsanstalt Glückstqdt, 

 

. wegen widernatürlicher Unzucht. 

 

Die Strafkammer des Landgerichts in Itzehoe hat in 

 

'de. Sitzung vom 17,November 1939, an der teilgenommen haben: 

 

. . , .• 

 

Landgerichtspräsident Seidenstücker,/ 

 

" als 'Vorsitzender, 

 

Gerichtsassessor Weber
f

,' 

 

Gerichtsassessor Rienow, 

 

als beisitzende Richter, 

 

Gerichtsassessor Berke, 

 

••• ' • • als Beamter der Staatsanwaltschaft, 

 

Just.Ass.Anwärter Bergener,-
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle, 

 

fUr Recht. erkannt: 

 

. Der Angeklagte R wird wegen Un-

zucht mit einem anderen Manne mit zwei Jahren Gefäne 

 

nie bestraft. 

 

Der Angeklagte PZIIM wird - und zwar als 

 

gefährlicher Gewohnheitsverbrecher . wegen Unzucht 

 

mit einem anderen Manne mit einem Jahr Zuchthais be-

straft. 

 

-Die Sicherungsverwahrung des Angeklagten AM 

 

wird angeordnet. 

 

Die Kosten des Verfahrens werden den Angeklag-

ten AMME und Piii auferlegt. 

 

Gründe: 

 

Abb. 7: Urteil gegen Karl R. und Hans P. vom 17. November 1939 
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Das Itzehoer Landgericht griff drei 

 

Jahre später, in den Spitzenzeiten der 

 

Homosexuellen-Verfolgung, zu noch dra-
konischeren Strafen. Der 26jährige Karl 

 

H. aus Elmshorn hatte der Gerichts-
erkenntnis zufolge nicht nur seit seinem 

 

18. Lebensjahr fortgesetzt mit dem in-
zwischen 28jährigen Karl-Heinz M. aus 

 

Hamburg-Harburg homosexuell ver-

kehrt, sondern sollte diesen auch unter 

 

Drohung gezwungen haben, ihm 800 

 

bis 900 RM zu zahlen.65 Während die 

 

Angeklagten hinsichtlich der homose-
xuellen Handlungen geständig waren, 

 

bestritt H. den Erpressungsvorwurf „Er 

 

will das Geld so bekommen haben." 

 

Das Gericht ging bei beiden Männern 

 

über das vom Staatsanwalt geforderte 

 

Strafmaß hinaus und verurteilte M. zu 

 

acht Monaten, H. zu zwei Jahren Ge-
fängnishaft. Entsprechend können wir 

 

davon ausgehen, daß die Strafkammer 

 

H.'s „Erpressung", die sie mit etwa 16 

 

Monaten Haft sanktionierte, wesentlich 

 

strenger ahndete als die „widernatürli-
che Unzucht". Vergleichbar scharfe Ur-
teile sind auch aus Hamburg bekannt, 

 

die von neun Monaten in einem Fall rei-
chen, in dem sich das Gericht in erster 

 

Linie über das erpreßte Opfer erregte, 

 

bis zu 4 1/2 Jahren Gefängnis für eine 

 

Frau, die mit Hilfe ihres Sohnes, der als 

 

„Lockvogel" fungierte, systematisch Ho-
mosexuelle erpreßte.66 

 

8. Homosexuelle Arbeitshausinsassen 

 

Womit mußten in den Jahren der NS-
Herrschaft Männer rechnen, denen nicht 

 

nur der Vorwurf homosexueller Aktivi-
täten gemacht wurde, sondern die zu-
sätzlich aufgrund „rassischer" oder so-
zialer Stigmatisierungen zu den von den 

 

Nationalsozialisten diskriminierten oder 

 

verfolgten Minderheiten gehörten? Das 

 

Itzehoer Aktenmaterial belegt die Fälle 

 

zweier Arbeitshausinsassen sowie eines 

 

„Geistesschwachen" und eines polni-
schen Zivilarbeiters. 

 

Häftlinge der Arbeitshäuser waren 

 

nach dem Verständnis der NS-Ideologie 

 

„Ballastexistenzen", deren sich die Volks-

gemeinschaft nach Möglichkeit entle-

digen sollte. Sie mußten im Falle homo-
sexueller Betätigung mit besonders dra-

konischen Strafen rechnen. Der Bäcker 

 

Hans P. wurde im Sommer 1937 im Al-

ter von 71 Jahren in die Landesarbeits-
anstalt in Glückstadt eingeliefert.

67 Hans 

 

P. begann schon im wilhelminischen 

 

Kaiserreich eine biographische Karrie-

re, die für viele Insassen der Arbeits-
häuser als typisch gelten kann. Mit 17 

 

Jahren wurde er erstmals bestraft, 65 

 

weitere Strafen folgten, in den ganz 

 

überwiegenden Fällen wegen Bettelei 

 

oder Landstreichens. Als er in Glück-
stadt inhaftiert wurde, hatte er min-
destens 20 Jahre seines Lebens im Ge-
fängnis, in Haft oder im Arbeitshaus 

 

verbracht. 

 

Im Glückstädter Arbeitshaus lernte P. 

 

den mehr als vierzig Jahre jüngeren 

 

Lackierer Karl R. kennen, der im Januar 

 

1937 nach Glückstadt eingewiesen wor-
den war. Auch er besaß schon elf Vor-
strafen. Als P. zum Reinigen der Schlaf-
säle abgestellt war, suchte R. ihn dort 

 

auf, und es kam zwischen beiden zu 

 

homosexuellen Handlungen. Ein Wärter 

 

überraschte sie bei einem dieser Tref-
fen. 

 

Die Itzehoer Strafkammer unter Vor-
sitz des Landgerichtspräsidenten Sei-
denstücker beurteilte P. in Anbetracht 
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seiner Vorstrafen als „gefährlichen Ge-
wohnheitsverbrecher." „Lediglich mit 

 

Rücksicht auf sein Alter und mit Rück-
sicht darauf, daß der Angeklagte von 

 

vorherein geständig war und der trei-
bende Teil nicht er, sondern der An-

geklagte R. war, hat das Gericht die 

 

Mindeststrafe von einem Jahr Zucht-
haus (§14 StGB) als diesmal noch aus-
reichend angesehen." Außerdem hielten 

 

es die Itzehoer Richter für erforderlich, 

 

für den inzwischen 72jährigen Mann 

 

Sicherungsverwahrung anzuordnen. R. 

 

wurde als „der wohl allein treibende 

 

Teil bei diesem widerlichen Treiben" zu 

 

zwei Jahren Gefängnis verurteilt. 

 

Die extrem schweren Strafen, zumal 

 

es sich um homosexuelle Handlungen 

 

zwischen erwachsenen Männern han-
delte, sind nicht nur aus der durch die 

 

Richter entsprechend „gewürdigten" Bio-

graphie der Angeklagten zu interpretie-
ren, sondern sind hinsichtlich ihrer Hö-
he sicherlich auch kriegsbedingt. Denn 

 

dreieinhalb Jahre zuvor wurden zwei 

 

andere Insassen der Landesarbeitsan-
stalt wegen einer ähnlichen „Tat" zu ei-
nem respektive einem halben Jahr Ge-

fängnis verurteilt.68 

 

P. saß seine Gefängnishaft im Zucht-
haus Fuhlsbüttel ab und wurde am 17. 

 

November 1940 in die Sicherungsan-
stalt in Rendsburg überstellt, um dort 

 

verwahrt zu werden. Was dann weiter 

 

mit ihm geschah, läßt sich leicht erah-
nen. 

 

Im November 1945, es waren also in-
zwischen fünf Jahre seit der Einliefe-

rung in Rendsburg vergangen, fragte der 

 

Itzehoer Oberstaatsanwalt in Rendsburg 

 

an, wie es um den Sicherungsverwahr-
ten Hans P. stünde. In dem Antwort-
schreiben bestätigte sich die Vermu-

tung, daß auch Hans P. ins KZ eingelie-

fert wurde. Der Vorstand der Vollzugs-
anstalt vermeldete nach Itzehoe, daß P. 

 

am 26. November 1942 in das österrei-
chische Konzentrationslager Mauthau-
sen, etwa 20 km südöstlich von Linz, 

 

überstellt worden war: „Über den wei-
teren Verbleib des P. ist hier nichts be-
kannt." 

 

Dieses Schicksal teilte P. mit vielen 

 

anderen Homosexuellen. Im selben Jahr 

 

wurde in Hamburg der Tiefbauarbeiter 

 

H., der - insofern teilt er ein ähnliches 

 

Lebensschicksal wie P. - seit 1898 be-
reits insgesamt 21 Jahre und sechs Wo-
chen wegen Sexualdelikten in Haft ver-
bracht hatte, zu zwei Jahren Zuchthaus 

 

und Sicherungsverwahrung verurteilt.69 

 

Auch er wurde 1942 ins Konzentra-
tionslager Mauthausen eingeliefert und 

 

gilt heute als „verschollen."70 

 

In Mauthausen traf erstmals am 9. 

 

September 1939 eine Gruppe österrei-
chischer Homosexueller ein.71 Zwi-
schen Februar und Juli 1944 verzeich-
neten die Lagerbücher von Mauthausen 

 

zwischen 50 und 60 homosexuelle Häft-
linge.72 Das Schicksal der Homosexu-
ellen in den Konzentrationslagern „kann 

 

man nur als entsetzlich bezeichnen", 

 

schreibt Eugen Kogon schon 1947. 

 

„Wenn sie etwas möglicherweise zu 

 

retten vermochte, so die Aufnahme 

 

gleich zweifelhafter Beziehungen im 

 

Lager selbst, was ihr Leben ebenso er-
leichtern wie gefährden konnte. Wem 

 

war das aber gegeben? Sie sind fast alle 

 

zugn.uidegegangen."73 Das Konzentra-

tionslager Mauthausen bestand, von den 

 

Innenkommandos abgesehen, fast aus-
schließlich aus Steinbrüchen, und „die 

 

Steinbrüche waren in allen Lagern die 

 

wahren Himmelfahrtskommandos."74 

 

Hinzu kam, daß Mauthausen zu den 

 

von den „kriminellen" Häftlingen be-
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Abb. 8: Überstellungsbescheid Hans P.s nach Mauthausen 

 

herrschten Konzentrationslagern gehör-
te.75 In Mauthausen ließ der Lagerkom-
mandant Ziereis Anfang der 1940er 

 

Jahre Gaskammern bauen, angeregt 

 

durch eine Besichtigung des Schlosses 

 

Hartheim, einer der „Euthanasie"-Tö
-

tungsanstalten, die ebenfalls bei Linz ge-

legen war.76 Da die „Tötungskapazitä-

9. „Geisteskranke" Homosexuelle 

 

Vereinzelt wurden Homosexuelle nach 

 

Verbüßung der Strafhaft oder statt 

 

Verurteilung zu Gefängnisstrafen als 

 

„unzurechnungsfähig" in Heil- und Pfle-

geanstalten eingewiesen. Im September 

 

1940 fand vor der Itzehoer Strafkam-
mer der Prozeß gegen einen 35jährigen 

 

Mann aus Schenefeld, Kreis Pinneberg, 

 

statt.77 Er sollte einen 15jährigen, der in 

 

ten" von Mauthausen nicht ausreichten, 

 

wurde Hartheim bis Dezember 1944 als 

 

nahegelegene Tötungsanstalt gebraucht. 

 

Angesichts dieser Umstände erscheint 

 

es höchst unwahrscheinlich, daß der im 

 

Jahre seiner KZ-Einlieferung schon 74 

 

Jahre alte Hans P. die Befreiung Maut-
hausens im Mai 1945 noch erlebt hat. 

 

der Feldmark Kaninchenfutter gesucht 

 

hatte, „mit üblen Redensarten belästigt 

 

und sich ihm unsittlich gezeigt haben." 

 

Wegen ähnlicher Vergehen war er 

 

mehrfach vorbestraft. Obwohl der Arzt 

 

den Mann „für beschränkt und für nicht 

 

ganz zurechnungsfähig" hielt, verurteil-
te das Gericht ihn zu einer dreimona-
tigen Gefängnisstrafe. Wenngleich der 
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Grad der „Unzurechnungsfähigkeit" nicht 

 

ausreichte, den Mann vor einer Verur-

teilung zu bewahren, wurde seine Un-

terbringung in einer Heil- und Pflegean-
stalt angeordnet, „da er eine stetige Ge-
fahr für die Jugend" wäre. 

 

Der 35jährige Schenefelder gehörte 

 

nach der Verkündung dieses Urteils zu 

 

einer der gefährdetsten Gruppen Homo-
sexueller, die in die Verfolgungsma-
schinerie der Nazis geraten waren. An 

 

den „kriminellen Geisteskranken", also 

 

Menschen, denen in einem ordentlichen 

 

Gerichtsverfahren die Zurechnungsun-
fähigkeit bescheinigt worden war, wur-
de „sozusagen nachträglich die Todes-
strafe (in den Gaskammern der Tö-

tungsanstalten) vollstreckt."78 Der Psy-
chiater Werner Heyde, von 1939 bis 

 

1942 Leiter des Euthanasie-Programms, 

 

erließ die Anordnung, „die Kriminellen 

 

besonders scharf zu beurteilen."79 

 

In Bokholt im Kreis Pinneberg arbei-
tete im Sommer 1939 der 35jährige 

 

Wilhelm W. als landwirtschaftlicher Ar-
beiter auf einem Hof. 80 Am 20. Juli des-
selben Jahres wurde er festgenommen. 

 

W. habe im Juni und Juli 1939 einem 

 

13jährigen Landjahrmädchen und einem 

 

gleichaltrigen landjahrpflichtigen Jun-

gen, die beide bei demselben Bauern 

 

angestellt waren, auf dem Dachboden 

 

sein Geschlechtsteil gezeigt. Beim Ver-
lassen des Dachbodens habe er Zu dem 

 

Mädchen gesagt: „Es wird höchste Zeit, 

 

daß Du mal beim Bock kommst." 

 

Etwa um dieselbe Zeit forderte er 

 

einen neunjährigen Schüler auf dem Hof 

 

auf: „Hol' Du mein Ding aus der Hose, 

 

dann hole ich auch Dein Ding heraus." 

 

Der Junge ging auf W.s Angebot jedoch 

 

nicht ein, sondern lief davon. Da das 

 

Landjahrmädchen keinen Strafantrag 

 

stellte, war hinsichtlich dieses Anklage-

punktes eine Strafverfolgung nicht mög-
lich. Die Anklage beschränkte sich also 

 

auf zwei Straftaten nach § 175a StGB. 

 

Nachdem W. für zwei Wochen in der 

 

Landesheilanstalt in Neustadt zur Beob-
achtung eingewiesen worden war, legte 

 

der dortige Assistenzarzt Dr. Curtze ein 

 

Gutachten vor, auf das die Itzehoer 

 

Strafkammer unter Vorsitz von Landge-
richtspräsident Seidenstücker ihr Urteil 

 

vom 6. Dezember 1939 gründete. Dr. 

 

Curtze führte aus, daß es nicht eindeu-

tig zu klären wäre, ob es sich bei W. 

 

„um einen reinen Exhibitionisten und 

 

Homosexuellen handelt." Jedenfalls wä-
re "das Auftreten beider Perversitäten 

 

zusammen recht selten. W. schwankt 

 

zwischen Hetero- und Homosexualität." 

 

Entscheidend für das Urteil des Ge-
richts waren jedoch zwei andere Mo-
mente: zum einen konstatierte Curtze 

 

bei W. „angeborenen Schwachsinn", 

 

wobei er sich unter anderem auf eine 

 

entsprechende Diagnose des Gesund-
heitsamtes Pinneberg berief. Zum an-
deren fiel W. in die Kategorie „Jugend-
verführer". „Der Angeklagte ist jedoch, 

 

wie seine Handlungen zeigen, in sexu-
eller Beziehung hemmungslos, und 

 

zwar, wie der Sachverständige ausführt, 

 

sowohl in exhibitionistischer als auch in 

 

homosexueller Richtung. Damit bedeu-
tet er eine schwerwiegende Gefahr für 

 

seine Umgebung, insbesondere für die 

 

Jugend." Unter Anwendung des § 42f 

 

StGB ordnete das Gericht die Unter-

bringung von W. in einer Heil- und 

 

Pflegeanstalt an. 

 

Nachdem Wilhelm W. die ersten zwei 

 

Jahre in der Landesheilsnatlt Neustadt 

 

in Holstein untergebracht war, wurde er 

 

am 28. September 1941 in die Landes-
anstalt Neuruppin verlegt. Neuruppin 

 

nahm im „Euthanasie"-Programm die 
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Der Oberstaatsanwalt 

 

bei dem Landgericht. 

 

e_2e22 

 

An die Landesanstalt 

 

Stadt/eoda in ThUringen 

 

2.)Nach 

 

10 Tg. 

 

Itzehoe,den. 13.9.1944. 

 

1.) Schreiben an, 

 

Betr.) Patient Wilhelm IM geb•amMi19o3 in Bockholt, 

 

dorthin verlegt aus •der Landesanstalt in Neuruppin 

 

am 28.9.1943. 

 

Ich bitte um Stellungnahme zu der Frage, ob die wei— 
tere Uhterbringtuig des WM in einer Heil— und Pflegean— ' 

 

etalt getaäß § 42 f StGB. gehoten ist. 

 

nah dem letzten Gutashten der •Landesanstalt Neti 

 

Jiiin vom 6.4.1942 war damals in dem Seelenzustande des , 

 

keine Änderung eingetreten ella legte ein recht 

 

set)xiaOhsinniges Wesen an den Tag, zeigte eine erhebliche 

 

Urteile— und Kritikschwäche, und wenn er auch keine beson— 
deren sexuellen Auffälligkeiten an den Tag legte, so , 

 

stand doch 'nach wie ver die Gefanr von •Batgleisungen DeT. 

 

jugeneliehen. Deslaegen wurde von der Landesanstalt Neurup— 

ealls für die Dauer des Krieges nicht befürwortet. 

 

Um 

 

die Aufheba 

 

•Um beschleunigte stellungnahme bitte loh, da neue 

 

tul der geriohtliohen Unterbringung jeden-i•:' 

 

rt..1fungsterniln bereits am '1 .Oktober 1944 ist. 

 

Im Aufträge) `, , 

 

ktaa  

 

Abb. 9: Anfrage nach dem Zustand Wilhelm Ws 

 

Funktion einer sog. „Zwischenanstalt" 

 

ein.81 Diese Anstalten wurden im Herbst 

 

1940 zur besseren Tarnung der „Eutha-
nasie"-Tötungen eingerichtet. Die Patien-
ten kamen nicht mehr direkt zum Ver-

gasungsort, sondern wurden zunächst in 

 

eine der• Zwischenanstalten „verlegt", 

 

wo sie einige Zeit blieben, ehe man sie in 

 

eine der Tötungsanstalten brachte.82 

 

Die Anstalt Neuruppin verfertigte am 

 

6. April 1942 ein erneutes Gutachten 

 

über Wilhelm W. Er fügte sich „inner-
halb der Anstaltsdisziplin [...] gut ein" 

 

und hätte „bisher keine Schwierigkeiten 

 

bereitet." Auch wären „keine besonde-
ren sexuellen Auffälligkeiten beobach-
tet" worden. Nichtsdestotrotz wurde, 

 

ohne dies weiter auszuführen, erklärt, 

 

daß „nach wie vor die Gefahr von sittli-

chen Entgleisungen an Minderjährigen" 

 

bestehe. Der knappe Bericht schloß: 

 

„Die Aufhebung des gerichtlichen Un-

terbringungsbeschlusses kann ärztlicher-

seits zumindest für die Dauer des Krie-
ges nicht befürwortet werden." 

 

Am 24. September 1944 erhielt der 

 

Itzehoer Oberstaatsanwalt eine schlich-
te Postkarte, die den Stempel des „Luft-
kurortes Stadtroda" in Thüringen trug. 

 

Auf dieser teilte der stellvertretende Di-
rektor des Landeskrankenhauses Stadt-
roda lapidar mit: „Wilhelm W., geb. 

 

7.11.1903 in Bockholt, ist am 25.2. 

 

1944 im hiesigen Landeslcrankenhaus 

 

verstorben." In Stadtroda bestand unter 

 

anderem eine von 30 sog. „Kinderfach-
abteilungen", hinter denen sich Tötungs-
abteilungen verbargen, in denen die 

 

Kinder-„Euthanasie" durchgeführt wur-
de.83 Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ver-
merkte den Umstand, daß sie erst sie-
ben Monate nach dem Tode W.s Benach-
richtigung erhielt: „Nach Bl[att] 95 ist 

 

W. bereits am 25.2.44 verstorben (bis-
her keine Nachricht!)." Damit konnte 

 

der Staatsanwalt diese Akte schließen. 
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10. Homosexuelle Zwangsarbeiter 

 

„B. war sehr freundlich zu mir. Wir ha-
ben bei den Arbeiten viel Spaß ge-
macht." Diese Aussagen über eine 

 

Männerfreundschaft machte der 19jäh-
rige Pole Bernhard G. am 21. Oktober 

 

1941 gegenüber den Kriminalsekretären 

 

Heuck und Kosack bei einem Verhör in 

 

der Mühlenstraße 7 in Itzehoe.84 Unter 

 

dieser Adresse residierte die Itzehoer 

 

Geheime Staatspolizei, eine Außendienst-
stelle der Kieler Gestapo. Bernhard G. 

 

stammte ursprünglich aus Hohensalza, 

 

dem heutigen Inowroclaw, das knapp 

 

50 km südlich von Bromberg in Polen 

 

liegt. Am 20. Dezember 1940 kam G. 

 

aus Polen nach Wilster zum Arbeitsein-
satz und wurde vom Arbeitsamt in Wil-
ster als landwirtschaftlicher Arbeiter 

 

einem Hof wenige Kilometer von Wil-
ster zugewiesen. 

 

Es ist unwahrscheinlich, daß der jun-
ge Pole sich freiwillig zum Arbeitsein-
satz in Deutschland gemeldet hatte, denn 

 

1944 erklärte selbst der Gauleiter Fritz 

 

Sauckel, der durch Führererlaß vom 21. 

 

März 1942 zum „Generalbevollmächtig-
ten für den Arbeitseinsatz" ernannt wor-
den war: „Von den 5 Millionen auslän-
dischen Arbeitskräften, die nach Deutsch-
land gekommen sind, sind keine 

 

200.000 freiwillig gekommen."85 Trotz 

 

seiner Verschleppung zur Zwanesarbeit 

 

schien sich der junge Mann auf dem 

 

Hof des Wilstermarscher Bauern zu-
nächst tatsächlich wohlzufühlen. Bei 

 

der Arbeit verstand er sich gut mit dem 

 

etwa 20 Jahre älteren Sohn des Alt-
Bauern. 

 

Schon dieses rein kameradschaftliche 

 

Verhältnis war jedoch nicht im Sinne 

 

der rassistischen Machthaber, und doch 

 

schien es keine so seltene Beziehung 

 

gewesen zu sein. In einer Anleitung 

 

zum „Umgang mit Kriegsgefangenen" 

 

richtete die Schleswig-Holsteinische Ta-
geszeitung zwei Monate nach der 

 

Anlcunft G.s „ein offenes Wort an die 

 

Bauern"86, das der Landwirt auch für 

 

den Umgang mit polnischen Zivilarbei-
tern als verbindlich verstehen mußte, 

 

denn auch diese „Männer und Frauen, 

 

die jetzt seinem Vieh das Futter vor-
warfen und die Emtewagen beluden", 

 

standen „vor gar nicht langer Zeit als 

 

Todfeinde unserem Volke im Kampf 

 

gegenüber. [...] Die Dienenden sind An-

gehörige eines Volkes, das mit unserem 

 

Volke nichts zu tun hat, sind Menschen, 

 

die wir gerecht und ohne Schikane be-
handeln wollen, die wir aber niemals in 

 

unser Volk aufnehmen werden. Noch 

 

immer gilt das Wort: Feind bleibt 

 

Feind!" 

 

Entsprechend lautete die Forderung 

 

des „Gaudienstes Schleswig-Holstein": 

 

„Die Familie des Bauern hat sich streng 

 

gegen die Fremden abzuschließen." Ge-
meinsame Fahrten in die Stadt - „wie 

 

mit einem guten Freund Seite an Seite" -‚ 

 

das gemeinsame Essen aus einer 

 

Schüssel oder gar das Benutzen gemein-
samer Schlafräume seien in jedem Falle 

 

zu unterlassen. 

 

So ist der Hintergrund, vor dem das 

 

Verhältnis des Bauern Heinrich B. zu 

 

Bernhard G. betrachtet werden muß. 

 

Die beiden arbeiteten häufig zusammen. 

 

Der Bauer bot dem polnischen Landar-
beiter das „Du" an. Bei diesen Arbeiten 

 

erzählte G. dem verheirateten Bauern 

 

auch von seinen Liebschaften, die er in 

 

der Wilstermarsch unterhielt, so zu pol-
nischen Mädchen, die auf anderen Hö-
fen zwangsverpflichtet arbeiteten. Der 

 

51 

 



INFORMATIONEN zur Schleswig-Holsteinischen ZEITGESCHICHTE Heft 30 (1996) 

 

Jungbauer beschenkte den Polen mit 

 

Schokolade, Kuchen, Zigaretten und 

 

auch Geld und kaufte ihm bei einer 

 

Gelegenheit von seiner Kleiderkarte ein 

 

Oberhemd und ein paar Strümpfe. Dem 

 

jungen Mann werden diese Zuwendun-

gen recht gekommen sein, denn die 

 

Polen verdienten nur zwischen 50 und 

 

85% der Einkünfte eines deutschen Ar-
beiters.87 

 

Im Sommer 1941 saß der 19jährige 

 

eines Tages in seiner Stube und schrieb 

 

einen Brief an seine Mutter, als Hein-
rich B. die Stube betrat und ihn umarm-
te und mehrere Male küßte. Am folgen-
den Abend kletterte B. durch das Fen-
ster in die Kammer des Polen, stieg zu 

 

ihm ins Bett und küßte ihn wiederum. 

 

Bei dieser Gelegenheit kam es zwi-
schen beiden zum Analverkehr. Einige 

 

Tage später besuchte G. Bekannte in 

 

Wesselburen, vermutlich seine Freun-

din, und blieb daher mehrere Tage lang 

 

unentschuldigt der Arbeit fern. 

 

Der Alt-Bauer B. entließ ihn nach die-
sem Vorfall und G. wurde auf einen 

 

Hof nach Nienbüttel im Kreis Rends-

burg vermittelt. Doch Heinrich B. ver-

suchte, den Kontakt zu seinem jungen 

 

Freund weiterhin aufrechtzuerhalten. 

 

Häufig fuhr er mit dem Fahrrad spät-
abends nach Nienbüttel und wartete in 

 

G.s Kammer auf dessen Heimkehr. „Bei 

 

diesen Gelegenheiten haben sich der 

 

Angeschuldigte und B. wiederholt ge-
küßt. Zu weiteren unzüchtigen Hand-

lungen ist es nicht mehr gekommen," 

 

notierte der anldagende Itzehoer Staats-
anwalt. Ein eindringliches Zeugnis dieser 

 

Beziehung zumindest von Seiten des 

 

Bauern sind einige Briefe, die dieser an 

 

Bernhard G. schrieb und die den beiden 

 

später zum Verhängnis werden soll-

ten.88 

 

„Mein lieber Bernhard. Einen schönen 

 

Gruß sendet Dir Dein Heinrich. Bin 

 

heute abend von 10 1/2 bis 2 1/2 Uhr in 

 

Deine Stube und habe schon 3 Stunden 

 

geschlafen, und nun wird mir die Zeit 

 

zu lange, und so schreibe ich Dir 

 

schnell einen Brief, wo ist mein 

 

Bernhard. Wir haben bald in 4 Wochen 

 

nicht zusammen gesprochen ich habe 

 

Heimweh." 

 

Der Landwirt lud den Polen auch zu 

 

gemeinsamen Cafe-Besuchen ein: „Lie-
ber Bernhard wenn Du Sonntag Zeit 

 

hast so komme bitte nach Burg, mor-
gens oder nachmittags immer herzlich 

 

willkommen, so fahren wir abends wie-
der zusamen nach Hause trinken noch 

 

bischen Schnaps in Burg bei Kluge im 

 

Kaffee, da ist es sehr schön." 

 

Die Freundschaft war also weder eine 

 

ausschließlich erotische, noch bestand 

 

sie allein zwischen den beiden Män-
nern. Auch die Frau Heinrich B.s kann-
te und mochte den jungen Polen, und es 

 

entsteht der Eindruck, als freute sich 

 

das kinderlose Ehepaar, hier einen Mann 

 

zu betreuen, dessen Eltern sie vom Al-
ter her hätten sein können: 

 

„Lieber Bernhard, wie geht es mit 

 

Deinem Bauer, Frau F. und H., arbeite 

 

ruhig weiter, und sage nichts, mein Jun-
ge, besser alles im guten, und nicht wie-
der Polizei kommt. Dann werden meine 

 

Emma und ich ganz krank. Wir machen 

 

alles für Dich was wir können, dafür 

 

bist Du unser Bernhard nicht wahr mein 

 

Junge. [...] Lieber Bernhard bringe 

 

Sonnabend deine Strümpfe und deine 

 

kaputte Hose und Hemd mit so nehme 

 

ich es Donnerstag abend mit nach Burg, 

 

und mein Bernhard kommt auch ja mit, 

 

nicht wahr?" G. erwiderte die Zunei-
gung und schrieb Heinrich B.'s Frau 

 

Emma eine Karte zum Geburtstag, die-
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se lud ihn zu Kuchen und Torte ein. 

 

Heinrich B. war sich der Gefahr die-
ser Beziehung durchaus bewußt. Er bat 

 

den Freund, er möge der auf dem Hof 

 

bei Wilster arbeitenden polnischen Land-
arbeiterin Maria, zu der G. noch Kon-
takt zu haben schien, nicht erzählen, 

 

daß er ihn des Nachts besuchte und ihm 

 

auch weiterhin Geld und Zigaretten 

 

schenkte. Bernhard G. sollte die Briefe 

 

an Heinrich B. unter der Anschrift von 

 

dessen Frau Emma absenden, damit B.s 

 

Vater von der Verbindung zu dem Po-
len nichts erfuhr. 

 

Am 15. Oktober 1941 erstattete der 

 

Nienbütteler Bauer H., bei dem G. be-

schäftigt war, Anzeige beim Gendarme-

rieposten in Wacken. G. hatte aus der 

 

Räucherkammer einige Stücke Speck 

 

entwendet. Da er von der Einschaltung 

 

der Gendarmerie anscheinend Wind be-
kommen hatte, floh er. Bei einer in sei-
ner Kammer vorgenommen Durchsu-

chung fand der Wackener Polizeibeam-
te Kroll die Briefe des Bauern B. Ver-

geblich fahndete er in Burg in der Woh-

nung von B.s Frau und auf dem Hofe 

 

des B. nach G., außerdem verhörte er 

 

den B. Seine Ermittlungsergebnisse teil-
te er der Gestapo-Stelle in Itzehoe mit 

 

und titulierte diese bezeichnenderweise 

 

allgemein mit „Betrifft: Gesellschaftlichen 

 

Umgang des Landwirts H.B. [...] mit dem 

 

Zivilpolen Bernhard G." 

 

Der „verbotene Umgang mit Auslän-
dern und Kriegsgefangenen" war seit 

 

Ende 1940 ein neues Massendelilct.89 

 

Er machte nahezu ein Viertel aller ge-
richtlichen Verurteilungen wegen politi-
scher Delikte in den Jahren 1940/41 

 

aus; 80% aller Verhaftungen der Gesta-

po betrafen Fälle, die mit Ausländern zu 

 

tun hatten." Entsprechend betrachteten 

 

die Nationalsozialisten mit Besorgnis, 

 

daß vielen Deutschen die Widersprüche 

 

zwischen dem Propagandabild von den 

 

Polen und ihren tatsächlichen Erfahrun-

gen mit polnischen Arbeitskräften deut-
lich wurden. 

 

Gerade in den Gegenden, in denen 

 

Saisonarbeit Tradition hatte, pflegte die 

 

deutsche Bevölkerung mit den ausländi-
schen Arbeitskräften weiterhin die ge-
wohnten Umgangsformen, so daß rassi-
stische Verordnungen kaum oder nur 

 

langsam Wirkung zeigten.91 Vielleicht 

 

wäre gegen Heinrich B. ein Verfahren 

 

wegen „verbotenen Umgangs" eröffnet 

 

worden, wenn der Polizeibeamte Kroll 

 

nicht einen weitergehenden Verdacht 

 

angedeutet hätte: „Aus diesen Briefen 

 

geht hervor, daß der Bauer B. mit dem 

 

Zivilpolen G. ein mehr als freundschaft-
liches Verhältnis hat." 

 

Am 16. Oktober 1941 wurde B. fest-

genommen. Bei einem Verhör durch 

 

den Gendarmerie-Einzelposten in Krurn-
mendiek leugnete er noch, am folgen-
den Tag legte er dann vor den Itzehoer 

 

Gestapo-Beamten ein Geständnis ab, 

 

nachdem er „ernstlich zur Wahrheit er-
mahnt" worden war. Ob sich hinter die-
ser Formulierung ein Hinweis auf Folte-
rungen bei der Itzehoer Gestapo ver-
birgt, muß offen bleiben. 

 

Anfang 1936 hatte der Glückstädter 

 

Wilhelm S. den dortigen Kriminalassi-
stenten M. der Mißhandlung bezichtigt 

 

und war wegen „wissentlich falscher 

 

Anschuldigung" zu einem halben Jahr 

 

Gefängnis verurteilt worden.92 B. wur-
de am 18. Oktober 1941 ins Landge-
richtsgefängnis Itzehoe überstellt. Nach 

 

dreimonatiger Untersuchungshaft ver-
handelte die Strafkammer des Itzehoer 

 

Landgerichts unter Vorsitz von Ober-

landesgerichtsrat Gerber und den Bei-
sitzern Amtsgerichtsrat Horn und Land-
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gerichtsrat Rienow im Januar 1942 ge-
gen B. 

 

Verteidigt wurde B. von dem Itzehoer 

 

Rechtsanwalt Hans Neef. Neef baute 

 

die Verteidigung seines Mandanten auf 

 

fünf Säulen auf. B. mußte von G. 

 

verführt worden sein, denn „der Pole" 

 

wäre „trotz seiner Jugend dem erheblich 

 

älteren Angeklagten in jeder Beziehung, 

 

insbesondere geistig, überlegen", ja, 

 

sein Mandant wäre „geistesschwach". 

 

Daß davon nicht die Rede sein konnte, 

 

dafür spricht neben den Briefen des B. 

 

auch die Tatsache, daß er nicht nur die 

 

Volksschule, sondern auch die in Itze-
hoe besuchte Landwirtschaftsschule 

 

ohne Auffälligkeiten durchlaufen hatte: 

 

„Sein Fortkommen in der Schule gestal-
tete sich regelmäßig", so das spätere 

 

Gerichtsurteil. 

 

Bezeichnenderweise verzichtete auch 

 

die Strafkammer auf die Hinzuziehung 

 

eines medizinischen Sachverständigen, 

 

nachdem der als Zeuge geladene Haus-
arzt B.s, Dr. Lammers aus Wilster, 

 

nicht erscheinen konnte, da er „in einem 

 

Kriegslazarett im Osten" tätig war. 

 

Rechtsanwalt Neef betonte, daß B. „die 

 

vielen jungen Leute, die in den letzten 

 

Jahren auf dem Hof beschäftigt waren", 

 

nicht angerührt hätte und außerdem mit 

 

seiner Frau eine glückliche Ehe führte. 

 

Schließlich zweifelte er die Glaubwür-

digkeit G.s an, der „überall in schlech-
tem Ruf' gestanden und sich „Nächte 

 

mit Polenmädchen", die auf den be-

nachbarten Höfen arbeiteten, herumge-
trieben hätte. 

 

Als Zeugin für G.s schlechten Leu-

mund zog Neef die polnische Arbeiterin 

 

Marianna K. heran, die auf dem Hofe 

 

des B. bzw. seines Vaters beschäftigt 

 

war und „sehr wahrheitsliebend", „flei-

ßig und ordentlich" wäre. Auch Strafta-

ten sollte G. bereits vor seinem Wüster-
marsch-Aufenthalt begangen haben; der 

 

fehlende Vermerk in seinem Strafregi-
ster resultiere aus den ungeordneten 

 

Verhältnissen in Polen. 

 

Die Strafkammer hielt B. strafmil-
dernd zugute, daß er nicht vorbestraft 

 

und „infolge der langjährigen Erkran-
kung seiner Ehefrau zur Führung eines 

 

normalen ehelichen Geschlechtslebens 

 

nicht imstande gewesen ist." Abschlie-
ßend urteilte das Gericht: 

 

„Das Verhalten des Angeklagten ist 

 

aber derartig minderwertig und charak-
terlos, daß es nur mit strenger Frei-
heitsstrafe geahndet werden kann. Ins-
besondere die Briefe, welche der Ange-
klagte noch dem G. geschrieben hat, als 

 

dieser schon vom väterlichen Hof fort-
gejagt worden war, zeigen, in welcher 

 

charakterlosen und hemmungslosen Art 

 

und Weise er nur seinen sinnlichen Trie-
ben nachgegangen ist. Hinzu kommt 

 

aber vor allem, daß er sich zu Un-

zuchtshandlungen mit einem Zivilpolen, 

 

dem Angehörigen eines Volkstums, 

 

welches eine schwere Blutschuld ge-
genüber dem Deutschen Volke auf sich 

 

geladen hat, verstanden hat.. Er bat als 

 

Deutscher Mann ehr- und würdelos ge-
handelt. Eine Gefängnisstrafe von zwei 

 

Jahren erschien für seine Tat ange-
messen." 

 

Gerade der Duktus der letzten Zeilen 

 

weist eine frappierende Übereinstim-
mung mit dem oben zitierten Artikel des 

 

„Gaudienstes" auf und dokumentiert 

 

eindringlich den Einbruch nationalso-
zialistischer Ideologie in den Urteils-
Tenor. Hinsichtlich des Strafmaßes hat-
te der Itzehoer Staatsanwalt eine drei-
jährige Gefängnishaft gefordert. Füh-
rende Nationalsozialisten hätten gerne 

 

die Todesstrafe für ein derartiges Ver-
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GeJci*Ptsnnmmer: 

 

2 K rib 20/41 ( str. 204/41 1 

 

Im Npmen des Ueutschen Volkes 1 

 

Strafsache 

 

gegen 

 

den polnischen Zivilarbeiter Isernhnrd G 

 

geb. am 1922 in Jakschitz, jetzt Axeihausen, Kreis Adien - 

 

salza, kath., ledig, Pole, z.Zt. in Untersuchungshaf, 

 

wegen Vornahme unzüchtiger Handlungen. 

 

Die Strafkammer des Landgerichts in Itzehoe hat 

 

in der Sitzung vom 21-. Januar.-1942, an der teilgenommen ha 

 

Oberlandesgerichu.srat Gerber 

 

als Vorsitzender, . 

 

Amtsgerichtsrat Horn, 

 

Landgerichtsrot Rienow, 

 

- als beisitzende Richter, 

 

Staatsanwalt Winter 

 

als Beamter der StaatsanwaltschAft, 

 

Justizsekretär Schröder 

 

• als Urlundsbeamter der Geschäftsstelle, 

 

für Recht erkannt : 

 

Der Angeklagte wird wegen Unzucht mit einem 

 

anderen Nanne mit einem Jahr und. neun MonatenGefüug-
nis bestraft. • 

 

Die Kosten des Verfthrens werden dem. Ange-
klagten auferlegt. 

 

Gründe: 

 

Abb. 10: Urteil gegen Bernhard G. vom 21. Januar 1942 
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gehen gesehen, denn - so hatte im Juli 

 

1941 der Leiter des Reichspropaganda-
ringes in einer Vorlage an die Partei-
kanzlei ausgeführt - wer sich mit Aus-
ländern sexuell einlasse, „begeht das 

 

größte Verbrechen, das man sich im na-
tionalsozialistischen Deutschland über-

haupt denken kann."93 

 

Heinrich B. trat am 31. Januar 1942 

 

seine Haft im Strafgefängnis Neumün-
ster an. Ein Jahr später reichte Rechts-
anwalt Neef ein Gnadengesuch für sei-
nen Mandanten ein. Die Strafanstalt Neu-

münster, deren Befürwortung für einen 

 

Gnadenerweis erforderlich war, äußerte 

 

sich: 

 

„Über die Führung und Arbeitslei-

stungen des B. sind bislang keine Kla-

gen vorgebracht worden. Charakterlich 

 

ist B. ein Schwächling, leicht beeinfluß-
bar und ohne Halt. Wenn er auch gei-
stig als beschränkt anzusehen ist, so 

 

vermag er doch die Tragweite seiner 

 

Handlungen zu übersehen. Seine Tat 

 

zeugt von ehrloser Gesinnung übelster 

 

Art und verlangt daher harte Sühne. Ich 

 

halte B. nicht für gnadenwürdig und 

 

lehne daher die Befürwortung des Gna-

dengesuches ab." 

 

Heinrich B. saß seine Strafe bis auf 

 

den letzten Tag in Neumünster ab - die 

 

Untersuchungshaft wurde ihm ange-
rechnet - und wurde am 16. Oktober 

 

1943 entlassen. Es kann nicht als selbst-
verständlich gelten, daß er vermutlich 

 

unbehelligt seinen Wohnsitz in Burg, 

 

wahrscheinlich bei seiner Frau, nehmen 

 

durfte. Ein ehemaliger Ortsbauernführer 

 

aus dem Raum Würzburg, der wegen 

 

homosexueller Handlungen mit einem 

 

Zivilpolen verurteilt worden war, sollte 

 

ursprünglich nach der Strafverbüßung in 

 

Schutzhaft genommen werden. Nur weil 

 

sich die Bevölkerung 1941 weigerte, 

 

auf dem verwaisten Hof irgendwelche 

 

Arbeiten zu erledigen, mußte die Gesta-
po einer Entlassung des Inhaftierten 

 

zum Ernteeinsatz zustimmen.94 

 

Der geschilderte Fall ist durchaus 

 

kein Einzelfall. Wenige Tage zuvor 

 

hatte die Itzehoer Strafkammer einen 

 

41jährigen Mann aus Kronprinzenkoog 

 

in Süderdithmarschen ebenfalls zu zwei 

 

Jahren Haft verurteilt, die dieser aber 

 

im Zuchthaus verbüßen mußte.95 Zu 

 

dieser Strafverschärfung mag beigetra-
gen haben, daß der Bauer, der ledig und 

 

auf dem Hof seiner Mutter beschäftigt 

 

war, mit drei Polen „unzüchtige Hand-
lungen" vorgenommen haben sollte, und 

 

zwar mit zwei 18- und 19jährigen polni-
schen Arbeitern und einem polnischen 

 

Jungen, dessen Mutter auf dem Hof un-
tergebracht war. 

 

Der Umstand, daß er im Gegensatz zu 

 

Heinrich B. zu mehreren Personen 

 

sexuellen Kontakt gehabt hatte, kostete 

 

jenen Bauern, dessen Akte nicht ar-
chiviert wurde und somit keine Hinwei-
se auf sein weiteres Schicksal zu liefern 

 

vermag, möglicherweise das Leben. 

 

Denn am 12. Juli 1940 beauftragte 

 

Heinrich Himmler die ihm unterstellte 

 

Kripo, „in Zukunft alle Homosexuellen, 

 

die mehr als einen Partner verführt ha-
ben, nach ihrer Entlassung aus dem Ge-
fängnis in Vorbeugungshaft zu neh-
men."96 

 

Gegen das polizeiliche Instrument der 

 

Vorbeugungshaft, das zeitlich unbe-
grenzten Freiheitsentzug bedeutete, wa-
ren sämtliche juristischen Rechtsmittel 

 

unzulässig. Die Vorbeugungshaft wurde 

 

in den Konzentrationslagern Dachau, 

 

Sachsenhausen und Buchenwald voll-
streckt. Über die Zahl der Homosexuel-
len, die nach 1940 in Vorbeugungshaft 

 

genommen wurden, liegen keine kon-
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kreten Angaben vor. 

 

Das Verfahren gegen Bernhard G. 

 

wurde von dem gegen Heinrich B. 

 

abgetrennt, die Hauptverhandlung fand 

 

jedoch ebenfalls am 21. Januar 1942 

 

statt.97 In ihrer Urteilsbegründung scheu-
te sich die Itzehoer Strafkammer nicht 

 

vor der Verwicklung in Widersprüche, 

 

um ein Strafmaß gerechtfertigt erschei-
nen zu lassen, daß ihrem Eindruck von 

 

der Persönlichkeit des Angeklagten ge-
recht wurde. G. blieb bei seiner Be-

hauptung, er sei von B. verführt wor-
den. Die Richter waren auch von der 

 

„Richtigkeit seiner Darstellung über-

zeugt", daß B. ihn zuerst geküßt habe 

 

und in seine Kammer und zu ihm ins 

 

Bett gekommen sei, da B. dieselbe 

 

Schilderung geliefert hatte. Andererseits 

 

wäre „der Angeklagte [...] ein sittlich 

 

verkommener und raffinierter Mensch, 

 

der die geistige Trägheit und Willens-
schwachheit des B. erkannt und sich zu 

 

Nutzen gemacht hat." Angesichts des 

 

„sittlich verkommenen Vorlebens des 

 

Angeklagten erscheint es als unglaub-
würdig, daß er erst von B. zur Vornah-
me der unzüchtigen Handlungen ver-
führt worden ist." Da die Kammer aber 

 

als Tatsache zugrunde legte, daß der 

 

Pole der Verführte gewesen sei, unter-
stellte sie, daß „ohne weiteres die An-
nahme gerechtfertigt" sei, „daß er zur 

 

Vornahme solcher Unzuchtshandlungen 

 

schon von sich aus bereit gewesen ist, 

 

um dies zu seinem Vorteil auszu-
nutzen." 

 

Strafmildernd wurden seine bisherige 

 

Straffreiheit, seine Jugend und der Um-

stand, daß weniger er als B. die trei-
bende Kraft gewesen sei, berücksich-

tigt. Dann jedoch fährt das Urteil fort: 

 

„Der Angeklagte hat das ihm in 

 

Deutschland gerichtete Gastrecht aber 

 

schmählich mißbraucht. Er besitzt auch, 

 

wie seine nunmehrige Einlassung zeigt, 

 

sich auf nichts mehr genau erinnern zu 

 

können, einen verstockten Charakter. 

 

Sein minderwertiges Verhalten bedarf 

 

der Sühne durch eine empfindliche Frei-
heitsstrafe. Eine Gefängnisstrafe von 

 

einem Jahr und neun Monaten erschien 

 

angemessen." 

 

Die Untersuchungshaft wurde nicht 

 

angerechnet, da sich der Angeklagte 

 

nicht zur Wahrheit bekannt hätte. Mit 

 

diesem Urteil lag das Gericht unter dem 

 

durchschnittlichen Strafmaß von drei 

 

Jahren, das Militärgerichte in der Regel 

 

gegen Franzosen, Engländer und Bel-

gier verhängten, wenn diese mit deut-
schen Frauen verkehrt hatten.98 Mögli-
cherweise wurde im Falle des hetero-
sexuellen Verkehrs nicht nur die ehrlose 

 

Handlung sanktioniert, sondern auch die 

 

im Gegensatz zum homosexuellen Ver-
kehr bestehende Gefahr, eine „rassisch 

 

minderwertige" Nachkommenschaft zu 

 

erzeugen. Andererseits sollte sich im 

 

Falle G. zeigen, daß das Urteil im End-
effekt nach oben hin „korrigiert" wurde. 

 

Das Gericht verneinte die Frage, ob 

 

die Verordnung über Strafrechtspflege 

 

über Polen und Juden in den einge-
gliederten Ostgebieten vom 4. Dezem-
ber 1941 angewendet werden müsse, da 

 

die Straftaten G.s vor dem Inkrafttreten 

 

dieser Verordnung begangen worden 

 

seien und die Verordnung keine rück-
wirkende Kraft besitze. Die Staatsan-
waltschaft Itzehoe unterzog diese Frage 

 

einer erneuten Prüfung und entschied 

 

am 28. Februar - Rückwirkung hin oder 

 

her - , daß G. dem Polenstrafvollzug 

 

unterliege. Das bedeutete für ihn den 

 

Strafvollzug in einem „einfachen Straf-

lager". 

 

Am 12. März 1942 wurde er auf Ver-
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» Zuchthaue 

 

Krone a.d. Brahe 

 

Gefgb Nr • 929/42/   

 

(bei allen Schreiben anzuge 

 

I Zum dortigen Geschäftszeici 

 

St A Itzehoe 

 

Brale den 2i e5, 

 

Fernruf : Hausanschl.: 

 

Utelene lee 

 

25. MN 1943 

 

n Herrn Oberstaatsanwalt 

 

143 

 

in ,Itzeho e  

 

Mitteilung des 'Abganges eines Gefangenen oder Verwehrten 

 

(Nm. 207 Abs. I, 205 Abs: 3 Vollz0) . 

 

Familienname ' aranial Rassen- bzw. Volkszugehörigkeit: ..4signe• 

 

(bel freuen auch (hüwen...1 

 

Rufname: 
Berzhard Familienstand : 

 

ledig 

 

Zahl der Kinder: 

 

Letzte Wohnung vor der Aufnalime_zurn Vofizuge : 

 

gt„." _tfohenealAa,9e9riwtr. 

 

Zuletzt ausgeübter Beruf Ar.tfinter. 

 

Geburtstag : 

 

Geburtsort: Jaksohitz Kr.Hohensa 

 

Staatsangehörigkeit : ehm• P9In• _ _ 

 

ist 

 

.20 5. 
A3,,17,1tir in

 
der
 
sneiie

S t Itzehoe 2 K.üs.20/41 -- 

 

am_ 

 

xemügebiL.nc,facaIlze1me4ner Hohetche Herzschleg_ 

 

-irerbteitrt—für 

 

Grund des Abgan 
Tod. 

 

ges .. 

 

Vo11.0. A 27 Mitteilung des Abganges. 

 

Druckerei Zuchthaus Stein (Donau) q en. 

 

/95 

 

Amtsbezel
.ghnuni: . 

 

Abb. I I : Mitteilung des „Abganges" von Bernhard G. 

 

fügung des Itzehoer Staatsanwalts aus 

 

dem Straf- und Jugendgefängnis Neu-
münster in das Strafgefängnis Hannover 

 

als das für ihn zuständige Stammlager 

 

überführt. Genau fünf Monate später 

 

mußte er seine Haft im Zuchthaus Kro-
ne an der Brahe, dem heutigen Korono-

wo, etwa 20 km nördlich von Bromberg 

 

11. Schlußbetrachtung 

 

Betrachten wir rückblickend das Schick-
sal homosexueller Männer im Holsteini-

schen, so können wir trotz der geringen 

 

im von den Deutschen besetzten „Gene-
ralgouvernement" Polen fortsetzen. Sein 

 

vorgesehenes Haftende im Oktober 1943 

 

erlebte Bernhard G. nicht mehr. Am 20. 

 

Mai 1943 starb der erst 21jährige im 

 

Zuchthaus Krone aufgrund „allgemeiner 

 

Schwäche und Herzschlag" - so die 

 

offizielle Todesursache. 

 

Zahl im Detail bekannter Fälle und der 

 

daher gebotenen Vorsicht bei verallge-
meinernden Schlußfolgerungen einige 
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zentrale Ergebnisse festhalten. Der Tod 

 

im Konzentrationslager oder Zuchthaus 

 

drohte vor allem dem Homosexuellen, 

 

dessen Homosexualität quasi eine straf-
schärfend wirkende Qualifizierung erfuhr 

 

durch „rassische", soziale oder gesund-
heitliche Attribute, die die nationalsozia-
listische Ideologie negativ belegte, wie 

 

etwa die polnische Volkszugehörigkeit, 

 

vermeintliche „Asozialität" oder amtsärzt-
lich diagnostizierte „Geistesschwäche"; 

 

auch die Einstufung als „Gewohnheitsver-
brecher" führte durch die damit verbun-
dene Sicherungsverwahrung zu einer le-
bensbedrohlichen Gefährdung. 

 

Aber auch die Homosexuellen, die 

 

nicht in die Vernichtungsmaschinerie 

 

des „Dritten Reiches", wohl aber in die 

 

Fänge der Strafverfolgungsbehörden ge-
rieten, mußten mit Gefängnisstrafen von 

 

mehreren Monaten für eine einmalige 

 

„Verfehlung" bis zu mehreren Jahren 

 

Haft für den Fall rechnen, daß das Ge-
richt fortgesetzte Handlungen oder sexu-
elle Kontakte zu mehreren Partnern nach-
weisen konnte. Eine Verurteilung we-

gen Vergehen nach §175 StGB zwang 

 

den Homosexuellen gerade im überschau-
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(1) Mein Dank gilt allen, die in der einen oder ande-
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Herrn Dr. Koste (t), Herrn Prof. Dr. Lange, Herrn Uli 

 

Poppe und Dr. Klaus-Detlev Godau-Schüttke 

 

(2) In der vorliegenden Arbeit wird nur auf die Verfol-

gung homosexueller Männer eingegangen. So weist 

 

auch die Reichskriminalstatistik für den Oberlandes-

gerichtsbezirk Kiel für die NS-Zeit keine Frau aus, die 

 

wagen „widernatürlicher Unzucht" verurteilt worden ist. 

 

(3) Vgl. zu den Verunefitenzahlen: Stümle 1989, S. 90 

 

[1918- 1933], S. 119 [1932 - 1943] und S. 147 [1950 

 

- 1965]. 
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Anhang 

 

Wortlaut des Paragraphen 175 in der Fassung gemäß RStGB von 1871 und der 

 

Neufassung von 1935 (zitiert nach Grau 1993, S. 95f.) 

 

Die ursprüngliche Fassung gemäß RStGB von 1871 

 

§ 175 

 

Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von 

 

Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der 

 

bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

 

Die neue Fassung gemäß Gesetz zur Änderung des RStGB vom 28. Juni 1935, Art. 6 

 

Unzucht zwischen Männern 

 

(1) § 175 des Strafgesetzbuches enthält folgende Fassung: 

 

§ 175 

 

Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von Im zur Unzucht miß-
brauchen läßt, wird mit Gefängnis bestraft. 

 

Bei einem Beteiligten, der zur Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig Jahre alt war, kann 

 

das Gericht in besonders leichten Fällen von Strafe absehen. 

 

(2) Hinter § 175 des Strafgesetzbuches wird als § 175a folgende Vorschrift eingefügt: 

 

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter drei 

 

Monaten wird bestraft: 

 

1. ein Mann, der einen anderen Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger 

 

Gewalt für Leib und Seele oder Leben nötigt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von Im 

 

zur Unzucht mißbrauchen zu lassen; 

 

2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits-
oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu 

 

treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen; 

 

3. ein Mann über 21 Jahren, der eine männliche Person unter einundzwanzig Jahren ver-

fiihrt, mit Im Unzucht zu treiben oder sich von Im zur Unzucht mißbrauchen zu lassen; 

 

4. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur 

 

Unzucht mißbrauchen läßt oder sich dazu anbietet. 

 

(3) Der bisherige § 175 des Strafgesetzbuches wird unter Streichung der Worte "zwischen 

 

Personen männlichen Geschlechts oder" als § 175b eingefügt. 

 

Abbildungsnachweis: 

 

Abb. 1: Stadtarchiv Kiel 

 

Abb. 2: Archiv Marnau 

 

Abb. 3, 4, 5, 6: LAS Abt. 352 Itzehoe Nr. 84 

 

Abb. 7, 8: LAS Abt. 352 Itzehoe Nr. 45 

 

Abb. 9 und Titelfaksimile: LAS Abt. 352 Itzehoe Nr. 182 

 

Abb. 10, 11: LAS Abt. 352 Itzehoe Nr. 37 
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